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PCT-Ausflhrungsordnung (in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung)

Anmerkung des Herausgebers: Zu n&heren Einzelheiten im Zusammenhang mit
Anderungen zum Vertrag und der Ausfilhrungsordnung sowie zum Zugang zu den
Beschliissen der Versammlung des Verbands fir die internationale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT-Versammlung) ber deren Inkrafttreten und
die Ubergangsregelungen wird auf die entsprechenden Berichte der PCT-
Versammlung verwiesen, die beim Internationalen Biiro oder auf der Internet-Seite der
WIPO unter www.wipo.int/pct/en/meetings/assemblies/reports.htm (auf Englisch)
verfliigbar sind. Einzelheiten zu Ubergangsregelungen im Hinblick auf bestimmte
Anderungen, von denen anzunehmen ist, daR sie zum Zeitpunkt der Veroffentlichung
des vorliegenden Textes auf eine groRere Anzahl internationaler Anmeldungen
Anwendung finden, sind im Text als Anmerkungen des Herausgebers enthalten.

Die Streichung von Vorschriften des bisherigen Textes ist nur in den Féllen
angegeben, in denen es zur Vermeidung von Liicken in der Numerierung erforderlich
ist.




PCT-Ausflhrungsordnung (in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung)

Ausfihrungsordnung
zum Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet des Patentwesens

(in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung)*

INHALTSVERZEICHNIS**

Teil A: Einleitende Regeln

Regel 1 Abkiirzungen
1.1 Bedeutung der Abklirzungen
Regel 2 Auslegung bestimmter Bezeichnungen
2.1 “Anmelder”
2.2 “Anwalt”
2.2bis “Gemeinsamer Vertreter”
2.3 “Unterschrift”
2.4 “Prioritatsfrist”
Teil B: Regeln zu Kapitel | des Vertrags
Regel 3 Der Antrag (Form)
3.1 Form des Antrags
3.2 Ausgabe von Formblattern
3.3 Kontrolliste
3.4 Gestaltung des Antrags im einzelnen
Regel 4 Der Antrag (Inhalt)
4.1 Vorgeschriebener und wahlweiser Inhalt; Unterschrift
4.2 Antragsersuchen
4.3 Bezeichnung der Erfindung
4.4 Namen und Anschriften
4.5 Anmelder
4.6 Erfinder

* In der Fassung vom 19. Juni 1970 mit den von der PCT-Versammlung am
14. April 1978, 3. Oktober 1978, 1. Mai 1979, 16. Juni 1980, 26. September 1980,
3.Juli 1981, 10. September 1982, 4. Oktober 1983, 3. Februar 1984, 28. September 1984,
1. Oktober 1985, 12. Juli 1991, 2. Oktober 1991, 29. September 1992, 29. September 1993,
3. Oktober 1995, 1. Oktober 1997, 15. September 1998, 29. September 1999, 17. Méarz 2000,
3. Oktober 2000, 3. Oktober 2001, 1. Oktober 2002, 1. Oktober 2003, 5. Oktober 2004,
5. Oktober 2005, 3.  Oktober 2006, 12. November 2007,  15. Mai 2008  und
29. September 2008 beschlossenen Anderungen.

** Das Inhaltsverzeichnis und die Anmerkungen des Herausgebers sollen die praktische
Handhabung des Textes erleichtern und sind nicht Bestandteil des offiziellen Textes.
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Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

4.7
4.8
4.9

4.10
411

4.12

4.13
4.14
4.14bis
4.15
4.16
4.17

4.18
4.19

5
5.1
5.2

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7.1
7.2

8.1
8.2
8.3

9.1
9.2
9.3

Anwalt

Gemeinsamer Vertreter

Bestimmung von Staaten; Schutzrechtsarten; nationale
und regionale Patente

Prioritatsanspruch

Bezugnahme auf eine Fortsetzung oder Teilfortsetzung
oder Hauptanmeldung oder Hauptpatent
Bertcksichtigung der Ergebnisse einer fritheren
Recherche

[Gestrichen]

[Gestrichen]

Wabhl der Internationalen Recherchenbehérde
Unterschrift

Transkription oder Ubersetzung bestimmter Worter
Erklarungen im Hinblick auf nationale Erfordernisse
nach Regel 51bis.1 Absatz a Ziffern i bis v

Erklarung Uber die Einbeziehung durch Verweis
Weitere Angaben

Die Beschreibung
Art der Beschreibung
Offenbarung von Nucleotid- und/oder
Aminosauresequenzen

Die Anspriiche
Zahl und Numerierung der Anspriiche
Bezugnahme auf andere Teile der Anmeldung
Formulierung der Anspriiche
Abhéngige Anspriiche
Gebrauchsmuster

Die Zeichnungen
FluRdiagramme und Diagramme
Frist

Die Zusammenfassung
Inhalt und Form der Zusammenfassung
Abbildung
Richtlinien fur die Abfassung

Nicht zu verwendende Ausdriicke usw.
Begriffsbestimmung
Feststellung der Zuwiderhandlung
Bezugnahme auf Artikel 21 Absatz 6
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Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

10 Terminologie und Zeichen

10.1 Terminologie und Zeichen

10.2 Einheitlichkeit

11 Bestimmungen ber die duRere Form der internationalen
Anmeldung

11.1 Anzahl von Exemplaren

11.2 Vervielféltigungsfahigkeit

11.3 Zu verwendendes Material

11.4 Einzelne Blatter usw.

115 Blattformat

11.6 Réander

11.7 Numerierung der Blétter

11.8 Numerierung von Zeilen

11.9 Schreibweise von Texten

11.10 Zeichnungen, Formeln und Tabellen innerhalb des

Textes

11.11 Erlauterungen in Zeichnungen

11.12 Anderungen usw.

11.13 Besondere Bestimmungen fiir Zeichnungen

11.14 Nachgereichte Unterlagen

12 Sprache der internationalen Anmeldung und Ubersetzungen

flr die Zwecke der internationalen Recherche und der
internationalen Veroffentlichung
12.1 Fur die Einreichung internationaler Anmeldungen
zugelassene Sprachen
12.1bis  Sprache der nach Regel 20.3, 20.5 oder 20.6
eingereichten Bestandteile und Teile
12.1ter  Sprache der nach Regel 13bis.4 eingereichten Angaben

12.2 Sprache von Anderungen in der internationalen
Anmeldung

12.3 Ubersetzung fiir die Zwecke der internationalen
Recherche

12.4 Ubersetzung fiir die Zwecke der internationalen

Veroffentlichung

12bis Kopie der Ergebnisse einer friilheren Recherche und der
friheren Anmeldung; Ubersetzung
12bis.1  Kopie der Ergebnisse einer frilheren Recherche und der
friheren Anmeldung; Ubersetzung

13 Einheitlichkeit der Erfindung
13.1 Erfordernis
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Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

13.2 Falle, in denen das Erfordernis der Einheitlichkeit der
Erfindung als erfillt gilt

13.3 Feststellung der Einheitlichkeit der Erfindung
unabhdangig von der Fassung der Anspriiche

13.4 Abhéngige Anspriiche

13.5 Gebrauchsmuster

13bis  Erfindungen, die sich auf biologisches Material beziehen

13bis.1  Begriffsbestimmung

13bis.2  Bezugnahmen (Allgemeines)

13bis.3  Bezugnahmen: Inhalt; Fehlen einer Bezugnahme oder
Angabe

13bis.4  Bezugnahmen: Frist zur Einreichung von Angaben

13bis.5  Bezugnahmen und Angaben fir die Zwecke eines oder
mehrerer Bestimmungsstaaten; verschiedene
Hinterlegungen fir verschiedene Bestimmungsstaaten;
bei anderen als den mitgeteilten Hinterlegungsstellen
vorgenommene Hinterlegungen

13bis.6  Abgabe von Proben

13bis.7  Nationale Erfordernisse: Mitteilung und
Veroffentlichung

13ter Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzen

13ter.1  Verfahren vor der Internationalen Recherchenbehdrde

13ter.2  Verfahren vor der mit der internationalen vorlaufigen
Prufung beauftragten Behdrde

13ter.3  Sequenzprotokoll fiir das Bestimmungsamt

14 Die Ubermittlungsgebiihr

14.1 Ubermittlungsgebiihr

15 Die internationale Anmeldegebdihr

15.1 Die internationale Anmeldegebuihr
15.2 Betrag

15.3 [Gestrichen]

15.4 Zahlungsfrist; zu zahlender Betrag
15.5 [Gestrichen]

15.6 Rickerstattung

16 Die Recherchengebuhr

16.1 Befugnis zur Erhebung einer Gebihr
16.2 Rickerstattung

16.3 Teilweise Ruckerstattung

16bis Verldngerung von Fristen fir die Zahlung von Gebtihren

16bis.1  Aufforderung durch das Anmeldeamt
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Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

16bis.2

17
17.1

17.2

18

18.1
18.2
18.3
18.4

19

19.1
19.2
19.3

19.4

20

20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6

20.7
20.8

21
21.1
21.2

22

22.1
22.2
22.3

23

23.1

24
24.1
24.2

Gebuhr fur verspatete Zahlung

Der Prioritatsbeleg
Verpflichtung zur Einreichung einer Abschrift der
friheren nationalen oder internationalen Anmeldung
Bereitstellung von Abschriften

Der Anmelder
Sitz, Wohnsitz und Staatsangehérigkeit
[Gestrichen]
Zwei oder mehr Anmelder
Informationen tber nationale Erfordernisse in bezug auf
Anmelder

Zustandigkeit des Anmeldeamts
Zustandiges Anmeldeamt
Zwei oder mehr Anmelder
Veroffentlichung der Ubertragung von Aufgaben des
Anmeldeamts
Ubermittlung an das Internationale Biiro als Anmeldeamt

Internationales Anmeldedatum
Feststellung nach Artikel 11 Absatz 1
Positive Feststellung nach Artikel 11 Absatz 1
Méngel nach Artikel 11 Absatz 1
Negative Feststellung nach Artikel 11 Absatz 1
Fehlende Teile
Bestéatigung der Einbeziehung von Bestandteilen und
Teilen durch Verweis
Frist
Unvereinbarkeit mit nationalem Recht

Herstellung von Exemplaren
Aufgabe des Anmeldeamts
Beglaubigte Kopie fiir den Anmelder

Ubermittlung des Aktenexemplars und der Ubersetzung
Verfahren
[Gestrichen]
Frist gemaR Artikel 12 Absatz 3
Ubermittlung des Recherchenexemplars, der Ubersetzung
und des Sequenzprotokolls
Verfahren
Eingang des Aktenexemplars beim Internationalen Biro
[Gestrichen]
Mitteilung tber den Eingang des Aktenexemplars
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Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

25 Eingang des Recherchenexemplars bei der Internationalen
Recherchenbehdrde
25.1 Benachrichtigung Gber den Eingang des
Recherchenexemplars
26 Prifung und Berichtigung bestimmter Bestandteile der
internationalen Anmeldung vor dem Anmeldeamt
26.1 Aufforderung zur Mangelbeseitigung nach Artikel 14
Absatz 1 Buchstabe b
26.2 Frist fur die Mangelbeseitigung

26.2bis  Prifung der Erfordernisse nach Artikel 14 Absatz 1
Buchstabe a Ziffern i und ii

26.3 Prufung der Formerfordernisse nach Artikel 14 Absatz 1
Buchstabe a Ziffer v

26.3bis  Aufforderung nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b zur
Beseitigung von Mangeln nach Regel 11

26.3ter  Aufforderung zur Mangelbeseitigung nach Artikel 3

Absatz 4 Ziffer i
26.4 Verfahren
26.5 Entscheidung des Anmeldeamts

26bis  Berichtigung oder Hinzufligung eines Prioritatsanspruchs

26bis.1  Berichtigung oder Hinzufligung eines Prioritatsanspruchs

26bis.2  Méngel in Prioritatsanspriichen

26bis.3  Wiederherstellung des Prioritatsrechts durch das

Anmeldeamt

26ter  Berichtigung oder Hinzuftigung von Erklarungen nach
Regel 4.17

26ter.1  Berichtigung oder Hinzuftigung von Erklarungen

26ter.2  Behandlung von Erkl&rungen

27 Unterlassene Geblhrenzahlung

27.1 Gebuhren

28 Méngel, die durch das Internationale Biro festgestellt
werden

28.1 Mitteilung tber bestimmte Méngel

29 Internationale Anmeldungen, die als zuriickgenommen
gelten

29.1 Feststellung durch das Anmeldeamt

29.2 [Gestrichen]

29.3 Hinweis des Anmeldeamts auf bestimmte Tatsachen

29.4 Mitteilung der Absicht, eine Erklarung nach Artikel 14

Absatz 4 abzugeben
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Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

30
30.1

31
31.1
31.2

32

32.1

32.2
33

33.1

33.2

33.3

34
34.1

35
35.1

35.2

35.3

36

36.1

37
37.1
37.2

38

38.1
38.2
38.3

39

39.1

Frist gemalk Artikel 14 Absatz 4
Frist

Nach Artikel 13 erforderliche Exemplare
Anforderung der Exemplare
Herstellung der Exemplare

Erstreckung der Wirkungen der internationalen Anmeldung
auf bestimmte Nachfolgestaaten
Erstreckung der internationalen Anmeldung auf den
Nachfolgestaat
Wirkungen der Erstreckung auf den Nachfolgestaat

Einschlagiger Stand der Technik flr die internationale
Recherche
Einschlagiger Stand der Technik fir die internationale
Recherche
Bei der internationalen Recherche zu berlicksichtigende
Sachgebiete
Ausrichtung der internationalen Recherche

Mindestprifstoff
Begriffsbestimmung

Zustandige Internationale Recherchenbehdrde
Zustandigkeit nur einer Internationalen
Recherchenbehdrde
Zustandigkeit mehrerer Internationaler
Recherchenbehdrden
Zustandigkeit, wenn das Internationale Biiro nach
Regel 19.1 Absatz a Ziffer iii Anmeldeamt ist

Mindestanforderungen an die Internationale
Recherchenbehdrde
Aufzéhlung der Mindestanforderungen

Fehlende oder mangelhafte Bezeichnung
Fehlen der Bezeichnung
Erstellung der Bezeichnung

Fehlende oder mangelhafte Zusammenfassung
Fehlende Zusammenfassung
Erstellung der Zusammenfassung
Anderung der Zusammenfassung

Anmeldungsgegenstand nach Artikel 17 Absatz 2
Buchstabe a Ziffer i
Begriffsbestimmung
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Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

40 Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (Internationale

Recherche)
40.1 Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebihren; Frist
40.2 Zusétzliche Gebihren
41 Bertcksichtigung der Ergebnisse einer friilheren Recherche
41.1 Berticksichtigung der Ergebnisse einer friiheren
Recherche
42 Frist fur die internationale Recherche
42.1 Frist fir die internationale Recherche
43 Der internationale Recherchenbericht
43.1 Angaben
43.2 Daten
43.3 Klassifikation

43.4 Sprache
43.5 Angabe der Unterlagen

43.6 Recherchierte Sachgebiete
43.6bis  Berucksichtigung von Berichtigungen offensichtlicher
Fehler
43.7 Bemerkungen zur Einheitlichkeit der Erfindung
43.8 Zustandiger Bediensteter
43.9 Zusétzliche Angaben
43.10 Form
43bis  Schriftlicher Bescheid der Internationalen
Recherchenbehdrde
43bis.1  Schriftlicher Bescheid
44 Ubermittlung des internationalen Recherchenberichts, des
schriftlichen Bescheids und so weiter
44.1 Kopien des Berichts oder der Erklarung und des
schriftlichen Bescheids
44.2 Bezeichnung oder Zusammenfassung
44.3 Kopien angegebener Unterlagen

44bis Internationaler vorlaufiger Bericht der Internationalen
Recherchenbehdrde zur Patentfahigkeit

44bis.1  Erstellung des Berichts; Ubermittlung an den Anmelder

44bis.2  Ubermittlung an die Bestimmungsamter

44bis.3  Ubersetzung fiir die Bestimmungsamter

44bis.4  Stellungnahme zu der Ubersetzung

44ter Vert_(aulichkeit des schriftlichen Bescheids, des Berichts,
der Ubersetzung und der Stellungnahme
44ter.1  Vertraulichkeit

10
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Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

45
45.1

45bis

45bis.1
45bis.2
45bis.3
45bis.4

45bis.5

45bis.6
45hbis.7
45bis.8

45bis.9

46

46.1
46.2
46.3
46.4
46.5

47

47.1
47.2
47.3
47.4

48

48.1
48.2
48.3
48.4
48.5
48.6

Ubersetzung des internationalen Recherchenberichts
Sprachen

Erganzende internationale Recherchen
Antrag auf eine ergdnzende Recherche
Bearbeitungsgebdihr fir die ergdnzende Recherche
Gebuhr fir die ergdnzende Recherche
Prifung des Antrags auf eine erganzende Recherche;
Maéngelbeseitigung; verspéatete Entrichtung der
Gebuhren; Ubermittlung an die Internationale
Recherchenbehdérde
Beginn, Grundlage und Umfang der ergédnzenden
internationalen Recherche
Einheitlichkeit der Erfindung
Ergénzender internationaler Recherchenbericht
Ubermittlung und Wirkung des ergianzenden
internationalen Recherchenberichts
Fur die Durchfuhrung einer erganzenden internationalen
Recherche zusténdige Internationale
Recherchenbehdrden

Anderung von Anspriichen vor dem Internationalen Biiro
Frist
Wo sind die Anderungen einzureichen?
Sprache der Anderungen
Erklarung
Form der Anderungen

Ubermittlung an die Bestimmungsamter
Verfahren
Kopien
Sprachen
Ausdricklicher Antrag nach Artikel 23 Absatz 2 vor der
internationalen Veroffentlichung

Internationale Veroffentlichung
Form und Art und Weise
Inhalt
Veroffentlichungssprachen
Vorzeitige Veroffentlichung auf Antrag des Anmelders
Unterrichtung Uber die nationale Veroffentlichung
Veroffentlichung bestimmter Tatsachen

11
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Regel 49 Ubermittlung eines Exemplars und einer Ubersetzung der
Anmeldung sowie Gebuihrenzahlung nach Artikel 22
49.1 Mitteilung

49.2 Sprachen
49.3 Erklarungen nach Artikel 19; Angaben nach

Regel 13bis.4
49.4 Verwendung eines nationalen Formblatts
49.5 Inhalt und auRere Form der Ubersetzung
49.6 Wiedereinsetzung nach Versaumung der VVornahme der

Handlungen nach Artikel 22

Regel 49bis Angaben zum Schutzbegehren fir die Zwecke des
nationalen Verfahrens
49bis.1  Wahl bestimmter Schutzrechtsarten
49bis.2  Zeitpunkt der Ubermittlung von Angaben

Regel 49ter Wirkung der Wiederherstellung des Prioritatsrechts durch
das Anmeldeamt; Wiederherstellung des Prioritatsrechts
durch das Bestimmungsamt

49ter.1  Wirkung der Wiederherstellung des Prioritatsrechts
durch das Anmeldeamt

49ter.2  Wiederherstellung des Prioritatsrechts durch das
Bestimmungsamt

Regel 50 Befugnis nach Artikel 22 Absatz 3
50.1 Auslibung der Befugnis

Regel 51 Nachprifung durch die Bestimmungsamter
51.1 Frist zur Stellung des Antrags auf Ubersendung von
Kopien
51.2 Kopie der Mitteilung
51.3 Frist zur Zahlung der nationalen Gebuhr und zur

Vorlegung einer Ubersetzung

Regel 51bis Nach Artikel 27 zulassige nationale Erfordernisse
51bis.1  Zuldssige nationale Erfordernisse
51bis.2  Umstande, unter denen Unterlagen oder Nachweise nicht
verlangt werden durfen
51bis.3  Gelegenheit, nationale Erfordernisse zu erfillen

Regel 52 Anderung der Anspriiche, der Beschreibung und der
Zeichnungen vor den Bestimmungsamtern
52.1 Frist

Teil C: Regeln zu Kapitel 11 des Vertrags

Regel 53 Der Antrag
53.1 Formblatt

12
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53.2
53.3
53.4
53.5
53.6
53.7
53.8
53.9

Regel 54
54.1
54.2
54.3

4.4

Regel 54bis
54bis.1

Regel 55
55.1
55.2
55.3

Regel 56

Regel 57
57.1
57.2
57.3
57.4
57.5
57.6

Regel 58
58.1
58.2
58.3

Regel 58bis
58bis.1

58bis.2

Regel 59

59.1
59.2

Inhalt

Gesuch

Anmelder

Anwalt oder gemeinsamer Vertreter
Kennzeichnung der internationalen Anmeldung
Benennung von Staaten als ausgewahlte Staaten
Unterschrift

Erklarung betreffend Anderungen

Zur Antragstellung berechtigter Anmelder

Sitz, Wohnsitz und Staatsangehorigkeit

Berechtigung zur Antragstellung

Beim Internationalen Buro als Anmeldeamt eingereichte
internationale Anmeldungen

Zur Antragstellung nicht berechtigter Anmelder

Frist fur die Antragstellung

Frist fur die Antragstellung

Sprachen (internationale vorlaufige Prifung)

Sprache des Antrags
Ubersetzung der internationalen Anmeldung
Ubersetzung von Anderungen

[Gestrichen]
Bearbeitungsgebuhr

Gebuhrenpflicht

Betrag

Zahlungsfrist; zu zahlender Betrag
[Gestrichen]

[Gestrichen]

Rickerstattung

Gebuhr fur die vorlaufige Prifung

Befugnis zur Erhebung einer Gebuhr
[Gestrichen]
Rickerstattung

Verlangerung der Fristen fur die Zahlung von Gebtihren

Aufforderung durch die mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beauftragte Behorde
Gebhr fur verspétete Zahlung

Zustandige mit der internationalen vorlaufigen Priifung
beauftragte Behotrde

Antrage nach Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe a
Antrage nach Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b

13



PCT-Ausflhrungsordnung (in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung)

59.3

Regel 60
60.1

Regel 61
61.1

61.2
61.3
61.4

Regel 62

62.1

62.2
Regel 62bis

62bis.1
Regel 63

63.1

Regel 64
64.1
64.2
64.3

Regel 65
65.1
65.2

Regel 66

66.1
66.1bis

66.2

Ubermittlung des Antrags an die zustiandige mit der
internationalen vorlaufigen Prifung beauftragte Behdrde

Bestimmte Méngel des Antrags
Méngel des Antrags

Mitteilung Gber den Antrag und die Auswahlerklarung
Mitteilungen an das Internationale Biiro und den
Anmelder
Mitteilung an die ausgewahlten Amter
Unterrichtung des Anmelders
Veroffentlichung im Blatt

Kopie des schriftlichen Bescheids der Internationalen
Recherchenbehdrde und der Anderungen nach Artikel 19 fiir
die mit der internationalen vorlaufigen Prifung beauftragte
Behorde
Kopie des schriftlichen Bescheids der Internationalen
Recherchenbehdrde und der vor Antragstellung
eingereichten Anderungen
Nach Antragstellung eingereichte Anderungen

Ubersetzung des schriftlichen Bescheids der Internationalen
Recherchenbehdrde flr die mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beauftragte Behorde

Ubersetzung und Stellungnahme

Mindestanforderungen fiir die mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beauftragten Behdorden
Aufzahlung der Mindestanforderungen

Stand der Technik fir die internationale vorlaufige Priifung
Stand der Technik
Nicht-schriftliche Offenbarungen
Bestimmte ver6ffentlichte Unterlagen

Erfinderische Tatigkeit oder Nichtoffensichtlichkeit
Bewertung des Standes der Technik
Malgeblicher Zeitpunkt

Verfahren vor der mit der internationalen vorlaufigen
Prifung beauftragten Behdrde
Grundlagen der internationalen vorlaufigen Prifung
Schriftlicher Bescheid der Internationalen
Recherchenbehdorde
Schriftlicher Bescheid der mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beauftragten Behorde

14
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Regel

Regel

Regel

Regel

66.3

66.4

66.4bis

66.5
66.6
66.7

66.8
66.9

68.1
68.2
68.3
68.4

68.5

69.1
69.2

70.1
70.2
70.3
70.4
70.5
70.6
70.7
70.8
70.9

Formliche Stellungnahme gegeniiber der mit der
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten
Behorde

Zusétzliche Maglichkeit zur Einreichung von
Anderungen oder Gegenvorstellungen
Beriicksichtigung von Anderungen, Gegenvorstellungen
und Berichtigungen offensichtlicher Fehler
Anderungen

Formlose Erdrterungen mit dem Anmelder
Kopie und Ubersetzung der fritheren Anmeldung, deren
Prioritat beansprucht wird
Form der Anderungen
Sprache der Anderungen

Anmeldungsgegenstand nach Artikel 34 Absatz 4
Buchstabe a Ziffer i
Begriffsbestimmung

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (internationale
vorlaufige Prifung)
Keine Aufforderung zur Einschrankung oder Zahlung
Aufforderung zur Einschrankung oder Zahlung
Zusétzliche Gebuhren
Verfahren im Fall der nicht ausreichenden
Einschrankung der Anspriiche
Haupterfindung

Beginn der internationalen vorlaufigen Prifung und
Prufungsfrist
Beginn der internationalen vorlaufigen Prifung
Frist fiir die internationale vorlaufige Priifung

Der internationale vorlaufige Bericht zur Patentfahigkeit
seitens der mit der internationalen vorlaufigen Prifung
beauftragten Behorde (Internationaler vorlaufiger
Prufungsbericht)

Begriffsbestimmung

Grundlage fir den Bericht

Angaben

Daten

Klassifikation

Feststellung nach Artikel 35 Absatz 2

Angabe der Unterlagen nach Artikel 35 Absatz 2

Erlauterung nach Artikel 35 Absatz 2

Nicht-schriftliche Offenbarungen
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Regel

Regel

Regel

Regel

Regel
Regel

70.10
70.11
70.12
70.13

70.14
70.15
70.16
70.17

71

71.1
71.2

72.1
72.2
72.2bis

72.3

76.1
76.2
76.3
76.4
76.5

Bestimmte veroffentlichte Unterlagen

Hinweis auf Anderungen

Erwdhnung bestimmter Mangel und anderer Sachverhalte
Bemerkungen in bezug auf die Einheitlichkeit der
Erfindung

Zustandiger Bediensteter

Form; Titel

Anlagen zum Bericht

Sprache des Berichts und der Anlagen

Ubersendung des internationalen vorlaufigen
Prafungsberichts
Empféanger
Kopien angegebener Unterlagen
Ubersetzung des internationalen vorlaufigen
Prufungsberichts und des schriftlichen Bescheids der
Internationalen Recherchenbehorde
Sprachen
Kopie der Ubersetzung fiir den Anmelder
Ubersetzung des nach Regel 43bis.1 erstellten
schriftlichen Bescheids der Internationalen
Recherchenbehdrde
Stellungnahme zu der Ubersetzung

Ubersendung des internationalen vorlaufigen
Prifungsberichts oder des schriftlichen Bescheids der
Internationalen Recherchenbehdrde

Herstellung der Kopien

Ubersendung an die ausgewéahlten Amter

Ubersetzung der Anlagen des internationalen vorlaufigen
Priifungsberichts und ihre Ubermittlung
Inhalt der Ubersetzung und Frist fiir ihre Ubermittlung

[Gestrichen]

Ubersetzung des Prioritatsbelegs; Anwendung bestimmter
Regeln auf Verfahren vor den ausgewdéhlten Amtern
[Gestrichen]
[Gestrichen]
[Gestrichen]
Frist fur die Ubersetzung des Prioritéitsbelegs
Anwendung bestimmter Regeln auf das Verfahren vor
den ausgewéhlten Amtern
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Regel 77
77.1

Regel 78

78.1
78.2
78.3

Befugnis nach Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe b
Auslibung der Befugnis

Anderung der Anspriiche, der Beschreibung und der
Zeichnungen vor den ausgewahlten Amtern

Frist

[Gestrichen]

Gebrauchsmuster

Teil D: Regeln zu Kapitel 111 des Vertrags

Regel 79
79.1

Regel 80
80.1
80.2
80.3
80.4
80.5

80.6
80.7

Regel 81
81.1
81.2
81.3

Regel 82
82.1
82.2

Regel 82bis

82bis.1
82bis.2

Regel 82ter

82ter.1

Regel 83
83.1

83.1bis

Zeitrechnung
Angabe von Daten

Berechnung der Fristen
In Jahren bestimmte Fristen
In Monaten bestimmte Fristen
In Tagen bestimmte Fristen
Ortliche Daten
Ablauf an einem anderen Tag als einem Werktag oder an
einem offiziellen Feiertag
Datum von Schriftstiicken
Ende eines Werktags

Anderung von im Vertrag festgesetzten Fristen
Anderungsvorschlag
Entscheidung der Versammlung
Schriftliche Abstimmung

Stérungen im Postdienst
Verzogerung oder Verlust bei der Postzustellung
Unterbrechung des Postdiensts

VVom Bestimmungsstaat oder ausgewahlten Staat zu
entschuldigende Fristiiberschreitungen
Bedeutung von “Frist” in Artikel 48 Absatz 2
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und
andere Vorschriften, auf die Artikel 48 Absatz 2
anzuwenden ist

Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des
Internationalen Biiros
Fehler hinsichtlich des internationalen Anmeldedatums
oder des Prioritatsanspruchs

Das Recht zum Auftreten vor internationalen Behorden
Nachweis des Rechts
Das Internationale Biro als Anmeldeamt
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83.2 Mitteilung
Teil E: Regeln zu Kapitel V des Vertrags

Regel 84 Kosten der Delegationen
84.1 Kostentragung durch Regierungen

Regel 85 Fehlen des Quorums in der Versammlung
85.1 Schriftliche Abstimmung

Regel 86 Blatt
86.1 Inhalt
86.2 Sprachen; Form und Art und Weise der
Veroffentlichung; Zeitvorgaben
86.3 Erscheinungsfolge
86.4 Verkauf

86.5 Titel
86.6 Weitere Einzelheiten
Regel 87 Ubermittlung von Veréffentlichungen
87.1 Ubermittlung von Veréffentlichungen auf Antrag
Regel 88 Anderung der Ausfiihrungsordnung
88.1 Erfordernis der Einstimmigkeit
88.2 [Gestrichen]
88.3 Erfordernis, dal3 bestimmte Staaten nicht widersprechen
88.4 Verfahren
Regel 89 Verwaltungsvorschriften
89.1 Umfang
89.2 Entstehung
89.3 Erlal und Inkrafttreten

Teil F: Regeln zu mehreren Kapiteln des Vertrags

Regel 89bis  Einreichung, Bearbeitung und Ubermittlung internationaler
Anmeldungen und anderer Schriftstlicke in elektronischer
Form oder mit elektronischen Mitteln
89bis.1  Internationale Anmeldungen
89bis.2  Andere Schriftstiicke
89bis.3  Ubermittlung zwischen Amtern
Regel 89ter  Kopien in elektronischer Form von auf Papier eingereichten
Schriftstiicken
89ter.1  Kopien in elektronischer Form von auf Papier
eingereichten Schriftstiicken

Regel 90 Anwalte und gemeinsame Vertreter
90.1 Bestellung als Anwalt
90.2 Gemeinsamer Vertreter
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Regel

Regel

Regel

Regel

Regel

90.3 Wirkungen von Handlungen, die durch Anwélte und
gemeinsame Vertreter oder diesen gegentber
vorgenommen werden

90.4 Bestellung eines Anwalts oder gemeinsamen Vertreters

90.5 Allgemeine Vollmacht

90.6 Widerruf und Verzicht

90bis  Zuriicknahmen

90bis.1  Zurticknahme der internationalen Anmeldung

90bis.2  Zurticknahme von Bestimmungen

90bis.3  Zurticknahme von Prioritatsanspriichen

90bis.3bis Zurticknahme des Antrags auf eine erganzende
Recherche

90bis.4  Zurucknahme des Antrags oder von Auswahlerkl&rungen

90bis.5  Unterschrift

90bis.6  Wirkung der Zurticknahme

90bis.7  Regelung nach Artikel 37 Absatz 4 Buchstabe b

91 Berichtigung offensichtlicher Fehler in der internationalen
Anmeldung und in anderen Schriftstiicken

91.1 Berichtigung offensichtlicher Fehler

91.2 Antrage auf Berichtigung

91.3 Zustimmung zu und Wirkung von Berichtigungen

92 Schriftverkehr

92.1 Erfordernis von Begleitschreiben und Unterschriften

92.2 Sprachen

92.3 Postversand durch nationale Amter oder
zwischenstaatliche Organisationen

92.4 Benutzung des Telegrafen, Fernschreibers, Telefaxgerats
USw.

92bis  Eintragung von Anderungen bestimmter Angaben im

Antrag oder im Antrag auf internationale vorlaufige Prifung
92bis.1  Eintragung von Anderungen durch das Internationale

Biro

93 Aufbewahrung von Vorgangen und Akten

93.1 Das Anmeldeamt

93.2 Das Internationale Biro

93.3 Die Internationalen Recherchenbehdrden und die mit der
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten
Behorden

93.4 Vervielfaltigungen
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Regel 93bis  Art der Ubermittlung von Unterlagen
93bis.1  Ubermittlung auf Antrag; Ubermittlung tber eine
digitale Bibliothek

Regel 94 Akteneinsicht

94.1 Akteneinsicht beim Internationalen Biro
94.2 Akteneinsicht bei der mit der internationalen vorlaufigen
Prifung beauftragten Behorde
94.3 Akteneinsicht beim ausgewéhlten Amt
Regel 95 Vorlage von Ubersetzungen
95.1 Kopien der Ubersetzungen
Regel 96 Geblhrenverzeichnis
96.1 Gebuhrenverzeichnis im Anhang zur
Ausfiihrungsordnung

Gebihrenverzeichnis
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TEIL A
EINLEITENDE REGELN

Regel 1
Abkirzungen

1.1 Bedeutung der Abkirzungen

a) In dieser Ausfiihrungsordnung wird die Bezeichnung “Vertrag” fur den
Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens verwendet.

b) In dieser Ausfiihrungsordnung verweisen die Bezeichnungen “Kapitel”
und “Artikel” auf die jeweils angegebenen Kapitel und Artikel des Vertrags.

Regel 2
Auslegung bestimmter Bezeichnungen

2.1 “Anmelder”

Die Bezeichnung “Anmelder” ist so auszulegen, dal sie auch einen Anwalt
oder anderen Vertreter des Anmelders umfaft, sofern sich das Gegenteil nicht
eindeutig aus der Fassung oder der Art der Bestimmung oder aus dem
Zusammenhang ergibt, in dem diese Bezeichnung verwendet wird, wie
beispielsweise in den Féllen, in denen sich die Bestimmung auf den Sitz, den
Wohnsitz oder die Staatsangehérigkeit des Anmelders bezieht.

2.2 “Anwalt”

Die Bezeichnung “Anwalt” ist so auszulegen, dal} sie einen nach Regel 90.1
bestellten Anwalt umfalit, sofern sich das Gegenteil nicht eindeutig aus der
Fassung oder der Art der Bestimmung oder aus dem Zusammenhang ergibt, in
dem die Bezeichnung verwendet wird.

2.2bis “Gemeinsamer Vertreter”

Die Bezeichnung “gemeinsamer Vertreter” ist so auszulegen, daB sie einen
Anmelder umfalit, der nach Regel 90.2 als gemeinsamer Vertreter bestellt ist
oder gilt.

2.3 ““Unterschrift”

Die Bezeichnung “Unterschrift” ist dahin zu verstehen, dal’ sie, falls das
nationale Recht, das vom Anmeldeamt oder von der zustidndigen Internationalen
Recherchenbehdrde oder von der mit der internationalen vorlaufigen Prifung
beauftragten Behorde angewendet wird, die Verwendung eines Siegels an Stelle
einer Unterschrift vorschreibt, fir die Zwecke dieses Amtes oder dieser Behorde
Siegel bedeutet.
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2.4 ““Prioritatsfrist”

a) Die Bezeichnung “Prioritatsfrist” in bezug auf einen Prioritatsanspruch
Ist so auszulegen, daR sie den Zeitraum von 12 Monaten ab Anmeldedatum der
friiheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht wird, umfalit. Der Tag der
Einreichung der friheren Anmeldung ist nicht in diesen Zeitraum
einzuschlielRen.

b) Regel 80.5 ist auf die Prioritatsfrist entsprechend anzuwenden.

TEIL B
REGELN ZU KAPITEL | DES VERTRAGS

Regel 3
Der Antrag (Form)

3.1 Form des Antrags

Der Antrag ist auf einem gedruckten Formblatt zu stellen oder als
Computerausdruck einzureichen.

3.2 Ausgabe von Formblattern

Vorgedruckte Formblatter werden den Anmeldern vom Anmeldeamt oder,
auf Wunsch des Anmeldeamts, vom Internationalen Buro gebuhrenfrei zur
Verfugung gestellt.

3.3 Kontrolliste

a) Der Antrag hat eine Liste zu enthalten, die angibt:

1) die Gesamtblattzahl der internationalen Anmeldung und die Blattzahl
jedes Bestandteils der internationalen Anmeldung: Antrag, Beschreibung (die
Blattzahl eines Sequenzprotokollteils der Beschreibung ist gesondert
anzugeben), Anspriiche, Zeichnungen, Zusammenfassung;

i) gegebenenfalls, dal der internationalen  Anmeldung im
Anmeldezeitpunkt eine Vollmacht (d.h. ein Schriftstiick, in dem ein Anwalt oder
ein gemeinsamer Vertreter ernannt wird), eine Kopie einer allgemeinen
Vollmacht, ein Prioritatsbeleg, ein Sequenzprotokoll in elektronischer Form, ein
Schriftstlick tber die Gebiihrenzahlung oder etwaige andere Unterlagen (die in
der Kontrolliste im einzelnen aufzuftihren sind) beigefuigt sind;

1ii) die Nummer der Abbildung der Zeichnungen, die nach Vorschlag des
Anmelders mit der Zusammenfassung bei ihrer Veroffentlichung abgedruckt
werden soll; in Ausnahmeféllen kann der Anmelder mehr als eine Abbildung
vorschlagen.
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b) Die Liste wird vom Anmelder erstellt; unterldaBt er dies, macht das
Anmeldeamt die notwendigen Angaben; jedoch ist die in Absatz a Ziffer iii
genannte Nummer vom Anmeldeamt nicht anzugeben.

3.4 Gestaltung des Antrags im einzelnen

Die Gestaltung des vorgedruckten Antragsformblatts und eines als
Computerausdruck eingereichten Antrags wird vorbehaltlich Regel 3.3 durch die
Verwaltungsvorschriften vorgeschrieben.

Regel 4
Der Antrag (Inhalt)

4.1 Vorgeschriebener und wahlweiser Inhalt; Unterschrift

a) Der Antrag hat zu enthalten:
1) ein Antragsersuchen,
1) die Bezeichnung der Erfindung,
1) Angaben Gber den Anmelder und gegebenenfalls den Anwalt,
Iv) Angaben Uber den Erfinder, wenn das nationale Recht wenigstens
eines Bestimmungsstaats die Erfindernennung zum Anmeldezeitpunkt verlangt.
b) Der Antrag hat gegebenenfalls zu enthalten:
1) einen Prioritatsanspruch,

i) Angaben zu einer friheren Recherche geméall Regeln 4.12 Ziffer i
und 12bis.1 Absatze ¢ und f,

Iii) eine Bezugnahme auf die Hauptanmeldung oder das Hauptpatent,
Iv) die Angabe der vom Anmelder gewahlten zustandigen Internationalen
Recherchenbehdrde.
c) Der Antrag kann enthalten:

1) Angaben Uber den Erfinder, wenn das nationale Recht keines
Bestimmungsstaats die Erfindernennung im Anmeldezeitpunkt verlangt,

ii) einen Antrag an das Anmeldeamt auf Erstellung und Ubermittlung
des Prioritatsbelegs an das Internationale Biro, wenn die Anmeldung, deren
Prioritat beansprucht wird, bei dem nationalen Amt oder der zwischenstaatlichen
Behorde eingereicht wurde, das oder die das Anmeldeamt ist,

i) Erkl&drungen gemaR Regel 4.17,

Iv) eine Erklarung geméal Regel 4.18,

V) einen Antrag auf Wiederherstellung des Prioritatsrechts,
vi) eine Erklarung gemaR Regel 4.12 Ziffer ii.

d) Der Antrag mul unterzeichnet sein.

23



PCT-Ausflhrungsordnung (in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung)

4.2 Antragsersuchen

Das Antragsersuchen soll sinngemaR folgendes zum Ausdruck bringen und
Ist vorzugsweise wie folgt zu fassen: “Der Unterzeichnete beantragt, dal’ die
vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag tber die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.”

4.3 Bezeichnung der Erfindung

Die Bezeichnung der Erfindung ist kurz (vorzugsweise zwei bis sieben
Worter, wenn in englischer Sprache abgefalit oder in die englische Sprache
Ubersetzt) und genau zu fassen.

4.4 Namen und Anschriften

a) Bei natirlichen Personen sind der Familienname und der VVorname oder
die Vornamen anzugeben; der Familienname ist vor dem oder den Vornamen
anzugeben.

b) Bei juristischen Personen ist die volle amtliche Bezeichnung anzugeben.

c) Anschriften sind in der Weise anzugeben, daR sie die Ublichen
Anforderungen fir eine schnelle Postzustellung an die angegebene Anschrift
erfillen, und mdissen in jedem Fall alle maRgeblichen Verwaltungseinheiten,
gegebenenfalls einschliellich der Hausnummer, enthalten.  Schreibt das
nationale Recht des Bestimmungsstaats die Angabe der Hausnummer nicht vor,
so hat die Nichtangabe der Nummer in diesem Staat keine Folgen. Um eine
schnelle Kommunikation mit dem Anmelder zu ermdglichen, wird empfohlen,
eine  Fernschreibanschrift, die Telefon- und Telefaxnummern oder
entsprechende Angaben zu ahnlichen Einrichtungen zur
Nachrichtenibermittlung des Anmelders oder gegebenenfalls des Anwalts oder
gemeinsamen Vertreters anzugeben.

d) Fir jeden Anmelder, Erfinder oder Anwalt darf nur eine Anschrift
angegeben werden; ist jedoch zur Vertretung des Anmelders oder, bei mehreren
Anmeldern, aller Anmelder kein Anwalt bestellt worden, so kann der Anmelder
oder, bei mehreren Anmeldern, der gemeinsame Vertreter zusatzlich zu den im
Antrag angegebenen Anschriften eine Zustellanschrift angeben.

4.5 Anmelder

a) Der Antrag hat zu enthalten:
1) Namen,
i) Anschrift und
Iii) Staatsangehorigkeit sowie Sitz oder Wohnsitz
des Anmelders oder, bei mehreren Anmeldern, jedes Anmelders.
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b) Die Staatsangehorigkeit des Anmelders ist durch Angabe des Namens
des Staats, dem der Anmelder angehdrt, anzugeben.

c) Der Sitz oder Wohnsitz des Anmelders ist durch Angabe des Staats, in
dem der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, anzugeben.

d) Im Antrag konnen fir verschiedene Bestimmungsstaaten verschiedene
Anmelder angegeben werden. In diesem Fall sind der oder die Anmelder fir
jeden Bestimmungsstaat oder jede Gruppe von Bestimmungsstaaten anzugeben.

e) Ist der Anmelder bei dem als Anmeldeamt handelnden nationalen Amt
registriert, so kann der Antrag die Nummer oder sonstige Angabe enthalten,
unter welcher der Anmelder registriert ist.

4.6 Erfinder

a) Findet Regel 4.1 Absatz a Ziffer iv oder Absatz ¢ Ziffer i Anwendung, so
sind im Antrag Name und Anschrift des Erfinders oder, bei mehreren Erfindern,
der Erfinder anzugeben.

b) Ist der Anmelder zugleich der Erfinder, so hat der Antrag an Stelle der
Angabe nach Absatz a eine entsprechende Erklarung zu enthalten.

c) Der Antrag kann verschiedene Personen fir verschiedene
Bestimmungsstaaten als Erfinder nennen, wenn in dieser Hinsicht die
Voraussetzungen des nationalen Rechts der Bestimmungsstaaten nicht
ubereinstimmen. In diesem Fall hat der Antrag eine besondere Erklarung fir
jeden Bestimmungsstaat oder jede Staatengruppe zu enthalten, in denen eine
bestimmte Person oder die gleiche Person als Erfinder angesehen wird oder in
denen bestimmte Personen oder die gleichen Personen als Erfinder angesehen
werden.

4.7 Anwalt

a) Ist ein Anwalt bestellt worden, so hat der Antrag eine entsprechende
Angabe sowie den Namen und die Anschrift des Anwalts zu enthalten.

b) Ist ein Anwalt bei dem als Anmeldeamt handelnden nationalen Amt
registriert, so kann der Antrag auch die Nummer oder sonstige Angabe
enthalten, unter welcher der Anwalt registriert ist.

4.8 Gemeinsamer Vertreter

Ist ein gemeinsamer Vertreter bestellt worden, so hat der Antrag eine
entsprechende Angabe zu enthalten.

4.9 Bestimmung von Staaten; Schutzrechtsarten; nationale und regionale
Patente

a) Die Einreichung eines Antrags umfalit:
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1) die Bestimmung aller Vertragsstaaten, fur die der Vertrag am
internationalen Anmeldedatum verbindlich ist;

i) eine Angabe, dafl mit der internationalen Anmeldung flr jeden
Bestimmungsstaat, auf den Artikel 43 oder 44 Anwendung findet, jede Art von
Schutzrecht beantragt wird, die durch Bestimmung des betreffenden Staats
zuganglich ist;

Iii) eine Angabe, dalR mit der internationalen Anmeldung fir jeden
Bestimmungsstaat, auf den Artikel 45 Absatz1 Anwendung findet, ein
regionales Patent und, sofern nicht Artikel 45 Absatz 2 Anwendung findet, ein
nationales Patent beantragt wird.

b) Wenn das nationale Recht eines Vertragsstaats am 5. Oktober 2005
vorsieht, dal} die Einreichung einer internationalen Anmeldung, die diesen Staat
bestimmt und die Prioritat einer in diesem Staat wirksamen friiheren nationalen
Anmeldung in Anspruch nimmt, dazu fuhrt, dal die Wirkung der friiheren
nationalen Anmeldung mit denselben Folgen endet wie die Zurlicknahme der
friiheren nationalen Anmeldung, kann jeder Antrag, in dem die Prioritat einer
friiheren in diesem Staat eingereichten nationalen Anmeldung in Anspruch
genommen wird, unbeschadet des Absatzes a Ziffer i eine Angabe enthalten,
wonach die Bestimmung dieses Staats nicht vorgenommen wird, sofern das
Bestimmungsamt das Internationale Biro bis zum 5. Januar 2006 davon
unterrichtet, dafll dieser Absatz auf Bestimmungen des betreffenden Staats
Anwendung findet und die Benachrichtigung am internationalen Anmeldedatum
noch in Kraft ist. Diese Mitteilung wird vom Internationalen Bliro unverziglich
im Blatt veréffentlicht.

' Anmerkung des Herausgebers: Diese Information wird auch auf der Internet-Seite der

WIPO unter www.wipo.int/pct/de/texts/reservations/res_incomp.html verdffentlicht.
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4.10 Prioritatsanspruch®

a) Jede Erklarung nach Artikel 8 Absatz 1 (“Prioritatsanspruch”) kann die
Prioritat einer oder mehrerer friiherer Anmeldungen beanspruchen, die in einem
oder flr ein Verbandsland der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums oder in einem oder fur ein Mitglied der
Welthandelsorganisation, das nicht Verbandsland dieser Ubereinkunft ist,
eingereicht wurden. Jeder Prioritdtsanspruch mufl im Antrag abgegeben

2 Anmerkung des Herausgebers: Absatze a und b der ab 1. Januar 2000 geltenden Fassung

der Regel 4.10 und Absatz a derselben Regelin der ab 1. April 2007 geltenden erneut
geénderten Fassung gelten nicht fir diejenigen Bestimmungsamter, die, wie in Absatz d
dieser Regel vorgesehen, das Internationale Biiro von der Unvereinbarkeit dieser Regel mit
dem von ihnen anzuwendenden nationalen Recht unterrichtet haben. Hinsichtlich dieser
Bestimmungsédmter sind die Absédtze a und b in der bis zum 31. Dezember 1999 geltenden
Fassung auch nach diesem Datum weiterhin anzuwenden, solange die Unvereinbarkeit dieser
Absdtze in der gednderten Fassung mit dem anzuwendenden nationalen Recht besteht. Beim
Internationalen Biro eingegangene Mitteilungen ber solche Unvereinbarkeiten werden im
Blatt und auf der Internet-Seite der WIPO unter:
WwWw.wipo.int/pct/de/texts/reservations/res_incomp.html veroffentlicht. Der Wortlaut der
Absétze a und b in der bis zum 31. Dezember 1999 geltenden Fassung ist im folgenden
abgedruckt:

“4.10 Prioritatsanspruch

a) Jede Erklarung nach Artikel 8 Absatz 1 (“Prioritatsanspruch”) muf3, vorbehaltlich
der Regel 26bis.1, im Antrag abgegeben werden; sie besteht aus einer Erklarung des
Inhalts, dal’ die Prioritat einer friheren Anmeldung in Anspruch genommen wird, und
muf} enthalten:

i) das Datum, an dem die frilhere Anmeldung eingereicht worden ist; dieses
Datum muf3 innerhalb des dem internationalen Anmeldedatum vorausgehenden
Zeitraums von 12 Monaten liegen,

ii) das Aktenzeichen der friiheren Anmeldung,

iii) wenn die friihere Anmeldung eine nationale Anmeldung ist, das Verbandsland
der Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, in dem sie
eingereicht worden ist,

iv) wenn die friihere Anmeldung eine regionale Anmeldung ist, die Behdrde, die
nach dem jeweiligen regionalen Patentvertrag mit der Erteilung regionaler Patente
beauftragt ist,

v) wenn die frihere Anmeldung eine internationale Anmeldung ist, das
Anmeldeamt, bei dem sie eingereicht worden ist.

b) Zusatzlich zu den nach Absatz a Ziffer iv oder v erforderlichen Angaben

i) konnen im Prioritatsanspruch ein oder mehrere Verbandslander der Pariser
Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums angegeben werden, fir
die die frihere Anmeldung eingereicht worden ist, wenn diese eine regionale oder
internationale Anmeldung ist;

i) ist im Prioritatsanspruch mindestens ein Verbandsland anzugeben, fur das die
frihere Anmeldung eingereicht worden ist, wenn die frihere Anmeldung eine regionale
Anmeldung ist und die Mitgliedstaaten des regionalen Patentvertrags nicht alle auch
Verbandslander der Pariser Verbandsibereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums sind.”
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werden; er besteht aus einer Erklarung des Inhalts, dal die Prioritat einer
friheren Anmeldung in Anspruch genommen wird, und muf enthalten:

1) das Datum, an dem die friilhere Anmeldung eingereicht worden ist;
i) das Aktenzeichen der friiheren Anmeldung;

i) wenn die friihere Anmeldung eine nationale Anmeldung ist, das
Verbandsland der Pariser Verbandsibereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums oder das Mitglied der Welthandelsorganisation, das nicht
Verbandsland dieser Ubereinkunft ist, in dem sie eingereicht worden ist;

Iv) wenn die frihere Anmeldung eine regionale Anmeldung ist, die
Behorde, die nach dem jeweiligen regionalen Patentvertrag mit der Erteilung
regionaler Patente beauftragt ist;

v) wenn die friihere Anmeldung eine internationale Anmeldung ist, das
Anmeldeamt, bei dem sie eingereicht worden ist.

b) Zusétzlich zu den nach Absatz a Ziffer iv oder v erforderlichen Angaben

1) kénnen im Prioritdtsanspruch ein oder mehrere Verbandslander der
Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
angegeben werden, fir die die friihere Anmeldung eingereicht worden ist, wenn
diese eine regionale oder internationale Anmeldung ist;

i) ist die frihere Anmeldung eine regionale Anmeldung und ist
mindestens einer der Mitgliedstaaten des regionalen Patentvertrags weder
Verbandsland der Pariser Verbandsibereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums noch Mitglied der Welthandelsorganisation, so ist im
Prioritatsanspruch mindestens ein Verbandsland dieser Ubereinkunft oder ein
Mitglied dieser Organisation anzugeben, fir das die frihere Anmeldung
eingereicht worden ist.

c) Artikel 2 Ziffer vi ist auf die Absétze a und b nicht anzuwenden.

d) Sind am 29. September 1999 die mit Wirkung ab 1. Januar 2000
gednderten Absdtzea und b nicht mit dem von einem Bestimmungsamt
anzuwendenden nationalen Recht vereinbar, so gelten diese Absétze weiterhin in
ihrer bis 31. Dezember 1999 gultigen Fassung fir dieses Bestimmungsamt,
solange die Unvereinbarkeit dieser geédnderten Absdtze mit diesem Recht
besteht, sofern dieses Amt das Internationale Buro bis zum 31. Oktober 1999
davon unterrichtet.  Diese Mitteilung wird vom Internationalen Biro
unverziglich im Blatt ver6ffentlicht.

411 Bezugnahme auf eine Fortsetzung oder Teilfortsetzung oder
Hauptanmeldung oder Hauptpatent

a) Wenn
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1) der Anmelder beabsichtigt gemaR Regel 49bis.1 Absatz a oder b den
Wunsch zu &duflern, daB die internationale Anmeldung in einem
Bestimmungsstaat als Anmeldung fur ein Zusatzpatent oder -zertifikat,
einen  Zusatzerfinderschein oder ein Zusatzgebrauchszertifikat
behandelt wird, oder

1) der Anmelder beabsichtigt, gemaR Regel 49bis.1 Absatzd den
Wunsch zu &duflern, daB die internationale Anmeldung in einem
Bestimmungsstaat als eine Fortsetzung oder Teilfortsetzung einer
friheren Anmeldung behandelt wird,

so hat der Antrag eine entsprechende Angabe zu enthalten und die einschlagige
Hauptanmeldung, das einschldgige Hauptpatent oder ein anderes
Hauptschutzrecht anzugeben.

b) Die Aufnahme einer Angabe in den Antrag gemal Absatz a hat keine
Auswirkung auf die Durchfiihrung der Regel 4.9.

4.12 Beriicksichtigung der Ergebnisse einer friiheren Recherche

Wenn der Anmelder winscht, dal} die Internationale Recherchenbehdrde beli
der Durchfuhrung der internationalen Recherche die Ergebnisse einer friiheren
internationalen Recherche, einer frilheren Recherche internationaler Art oder
einer friheren nationalen Recherche beriicksichtigt, die von derselben oder einer
anderen Internationalen Recherchenbehtrde oder von einem nationalen Amt
durchgefiihrt wurde (“friihere Recherche”),

1) so hat der Antrag eine entsprechende Angabe zu enthalten und die
betreffende Behorde oder das betreffende Amt und die Anmeldung, hinsichtlich
der die friihere Recherche durchgefiihrt worden ist, zu bezeichnen;

1) so kann der Antrag gegebenenfalls eine Erklarung enthalten, daR die
internationale Anmeldung die gleiche oder im wesentlichen gleiche ist wie die
Anmeldung, hinsichtlich der die friihere Recherche durchgefiihrt wurde, oder
dal die internationale Anmeldung die gleiche oder im wesentlichen gleiche wie
diese friihere Anmeldung ist, auRer dald sie in einer anderen Sprache eingereicht
worden ist.

4.13 und 4.14 [Gestrichen]
4.14bis Wahl der Internationalen Recherchenbehdrde

Sind zwei oder mehr Internationale Recherchenbehtérden fir die
Durchftihrung der Recherche zur internationalen Anmeldung zustandig, so hat
der Anmelder die von ihm gewadhlte Internationale Recherchenbehdrde im
Antrag anzugeben.

29



PCT-Ausflhrungsordnung (in der ab 1. Juli 2009 geltenden Fassung)

4.15 Unterschrift

a) Vorbehaltlich Absatz b ist der Antrag vom Anmelder oder bei mehreren
Anmeldern von allen Anmeldern zu unterzeichnen.

b) Reichen zwei oder mehr Anmelder eine internationale Anmeldung ein, in
der ein Staat bestimmt ist, dessen nationales Recht die Einreichung von
nationalen Anmeldungen durch den Erfinder vorschreibt, und verweigert ein
Anmelder flr diesen Bestimmungsstaat, der Erfinder ist, die Unterzeichnung des
Antrags oder konnte er trotz Anwendung geblhrender Sorgfalt nicht
aufgefunden oder erreicht werden, so mu der Antrag von diesem Anmelder
nicht unterzeichnet werden, wenn er von wenigstens einem Anmelder
unterzeichnet ist und eine Erklarung vorgelegt wird, die dem Anmeldeamt eine
ausreichende Begrundung fir das Fehlen der Unterschrift gibt.

4.16 Transkription oder Ubersetzung bestimmter Worter

a) Werden Namen oder Anschriften in anderen Buchstaben als denen des
lateinischen Alphabets geschrieben, so sind sie auch in Buchstaben des
lateinischen Alphabets anzugeben, und zwar als blof3e Transkription oder durch
Ubersetzung in die englische Sprache. Der Anmelder hat zu bestimmen, welche
Worter lediglich transkribiert und welche Worter tGbersetzt werden.

b) Der Name eines Landes, der in anderen Buchstaben als denen des
lateinischen Alphabets angegeben ist, ist auch in englischer Sprache anzugeben.

4.17 Erklarungen im Hinblick auf nationale Erfordernisse nach Regel 51bis.1
Absatz a Ziffern i bis v

Fur die Zwecke des in einem oder mehreren Bestimmungsstaaten geltenden
nationalen Rechts kann der Antrag eine oder mehrere der folgenden Erklarungen
mit dem in den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Wortlaut enthalten:

1) eine Erklarung hinsichtlich der Identitdt des Erfinders nach
Regel 51bis.1 Absatz a Ziffer i;

i) eine Erklarung nach Regel 51bis.1 Absatz a Ziffer ii hinsichtlich der
Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des internationalen
Anmeldedatums, ein Patent zu beantragen und zu erhalten;

iii) eine Erklarung nach Regel 51bis.1 Absatz a Ziffer iii hinsichtlich der
Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des internationalen
Anmeldedatums, die Prioritét einer friiheren Anmeldung zu beanspruchen;

Iv) eine Erfindererklarung nach Regel 51bis.1 Absatz a Zifferiv, die
nach Mal3gabe der Verwaltungsvorschriften unterzeichnet sein muf3;

v) eine Erklarung nach Regel 51bis.1 Absatz a Ziffer v hinsichtlich
unschadlicher Offenbarungen oder Ausnahmen von der Neuheitsschadlichkeit.
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4.18 Erklarung lber die Einbeziehung durch Verweis

Beansprucht die internationale Anmeldung zu dem Zeitpunkt, an dem ein
oder mehrere in Artikel 11 Absatz 1 Ziffer iii genannte Bestandteile erstmals
beim Anmeldeamt eingegangen sind, die Prioritat einer friheren Anmeldung, so
kann der Antrag eine Erklarung des Inhalts enthalten, dal}, wenn ein in
Artikel 11 Absatz 1 Ziffer iii Buchstabe d oder e genannter Bestandteil der
internationalen Anmeldung oder ein Teil der Beschreibung, der Anspriiche, oder
der Zeichnungen, auf den in Regel 20.5 Absatz a Bezug genommen wird, nicht
in sonstiger Weise in der internationalen Anmeldung, aber vollstandig in der
friheren Anmeldung enthalten ist, dieser Bestandteil oder Teil, vorbehaltlich
einer Bestatigung gemalR Regel 20.6, durch Verweis in die internationale
Anmeldung, fur die Zwecke der Regel 20.6, einbezogen ist. Eine solche
Erklarung kann, falls sie zu diesem Zeitpunkt nicht im Antrag enthalten war,
dem Antrag hinzugefligt werden, wenn und nur wenn sie in sonstiger Weise in
der internationalen Anmeldung enthalten war oder zusammen mit der
internationalen Anmeldung zu diesem Zeitpunkt eingereicht wurde.

4.19 Weitere Angaben

a) Der Antrag darf keine weiteren als die in den Regeln 4.1 bis 4.18
aufgefiihrten Angaben enthalten; die Verwaltungsvorschriften konnen die
Aufnahme weiterer dort aufgefiihrter Angaben im Antrag gestatten, jedoch nicht
zwingend vorschreiben.

b) Enthélt der Antrag andere als die in den Regeln 4.1 bis 4.18 aufgefihrten
oder gemall Absatz a nach den Verwaltungsvorschriften zul&ssige Angaben, so
streicht das Anmeldeamt von Amts wegen diese zusatzlichen Angaben.

Regel 5
Die Beschreibung

5.1 Artder Beschreibung

a) In der Beschreibung ist zun&chst die im Antrag angegebene Bezeichnung
der Erfindung zu nennen; ferner

1) ist das technische Gebiet, auf das sich die Erfindung bezieht,
anzugeben;

i) ist der zugrundeliegende Stand der Technik anzugeben, soweit er
nach der Kenntnis des Anmelders fur das Verstandnis der Erfindung, fir die
Recherche und die Priifung als nutzlich angesehen werden kann; vorzugsweise
sind auch Fundstellen anzugeben, aus denen sich dieser Stand der Technik
ergibt;

i) ist die Erfindung, wie sie in den Anspriichen gekennzeichnet ist, so
darzustellen, dal3 danach die technische Aufgabe (auch wenn nicht ausdricklich
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als solche genannt) und deren Losung verstanden werden kodnnen; aulerdem
sind gegebenenfalls die vorteilhaften Wirkungen der Erfindung unter
Bezugnahme auf den zugrundeliegenden Stand der Technik anzugeben;

Iv) sind die Abbildungen der Zeichnungen, falls solche vorhanden sind,
kurz zu beschreiben;

v) ist wenigstens der nach Ansicht des Anmelders beste Weg zur
Ausfiihrung der beanspruchten Erfindung anzugeben; dies soll, wo es
angebracht ist, durch Beispiele und gegebenenfalls unter Bezugnahme auf
Zeichnungen geschehen; fordert das nationale Recht eines Bestimmungsstaats
nicht die Beschreibung des besten Weges, sondern 1aRt es die Beschreibung
irgendeines Weges zur Ausfuihrung (gleichgultig, ob er als der beste angesehen
wird) geniigen, so hat die Nichtangabe des besten Weges zur Ausfiihrung in
diesem Staat keine Folgen;

vi) ist im einzelnen anzugeben, falls dies nicht nach der Beschreibung
oder der Natur der Erfindung offensichtlich ist, in welcher Weise der
Gegenstand der Erfindung gewerblich verwertet, hergestellt und verwendet
werden kann oder, wenn er nur verwendet werden kann, auf welche Weise er
verwendet werden kann; der Begriff “gewerblich” ist im weitesten Sinne wie in
der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums zu
verstehen.

b) Die im Absatz a festgelegte Form und Reihenfolge sind einzuhalten,
auller wenn wegen der Art der Erfindung eine abweichende Form oder
Reihenfolge zu einem besseren Verstandnis oder zu einer knapperen Darstellung
fuhren wirde.

¢) Vorbehaltlich des Absatzesb soll mdglichst jedem der in Absatz a
genannten Teile eine geeignete Uberschrift vorangestellt werden, wie sie in den
Verwaltungsvorschriften vorgeschlagen wird.

5.2 Offenbarung von Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzen

a) Offenbart die internationale Anmeldung eine oder mehrere Nucleotid-
und/oder Aminoséauresequenzen, so mul} die Beschreibung ein Sequenzprotokoll
enthalten, das dem in den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard
entspricht und diesem Standard entsprechend als gesonderter Teil der
Beschreibung abgefalt ist.

b) Enthéalt der Sequenzprotokollteil der Beschreibung freien Text im Sinne
des in den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standards, so mul3 dieser
freie Text auch im Hauptteil der Beschreibung in deren Sprache erscheinen.
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Regel 6
Die Anspriche

6.1 Zahl und Numerierung der Anspruche

a) Die Anzahl der Anspriche hat sich bei Berlcksichtigung der Art der
beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen zu halten.

b) Mehrere Anspriiche sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu
numerieren.

c) Die Art und Weise der Numerierung im Falle der Anderung von
Ansprichen wird durch die Verwaltungsvorschriften geregelt.

6.2 Bezugnahme auf andere Teile der Anmeldung

a) Anspriche durfen sich, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist, im
Hinblick auf die technischen Merkmale der Erfindung nicht auf Bezugnahmen
auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stltzen. Sie durfen sich
insbesondere nicht auf Hinweise stiitzen wie: “wie beschrieben in Teil ... der
Beschreibung” oder “wie in Abbildung ... der Zeichnung dargestelit.”

b) Sind der internationalen Anmeldung Zeichnungen beigefiigt, so sind die
in den Anspriichen genannten technischen Merkmale vorzugsweise mit
Bezugszeichen zu versehen, die auf diese Merkmale hinweisen. Die
Bezugszeichen sind vorzugsweise in Klammern zu setzen. Ermdglichen die
Bezugszeichen kein schnelleres Verstandnis des Anspruchs, so sollen sie nicht
aufgenommen werden. Bezugszeichen kdnnen durch ein Bestimmungsamt fur
die Zwecke der Verdffentlichung durch dieses Amt entfernt werden.

6.3 Formulierung der Anspriiche

a) Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist durch Angabe der technischen
Merkmale der Erfindung festzulegen.

b) Wo es zweckdienlich ist, haben die Anspriiche zu enthalten:

1) die Angabe der technischen Merkmale, die fiir die Festlegung des
beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, jedoch - in
Verbindung miteinander — zum Stand der Technik gehoren,

i) einen kennzeichnenden Teil — eingeleitet durch die Worte “dadurch
gekennzeichnet,” “gekennzeichnet durch,” “wobei die Verbesserung darin
besteht” oder durch eine andere Formulierung mit der gleichen Bedeutung —, der
in gedrangter Form die technischen Merkmale bezeichnet, flr die in Verbindung
mit den unter Ziffer i angegebenen Merkmalen Schutz begehrt wird.

c) Fordert das nationale Recht des Bestimmungsstaats die in Absatz b
vorgeschriebene Art der Formulierung der Anspriche nicht, so hat der
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Nichtgebrauch dieser Formulierung in diesem Staat keine Folgen, sofern die Art
der Formulierung der Anspriiche dem nationalen Recht dieses Staats genugt.

6.4 Abhangige Anspriiche

a) Jeder Anspruch, der alle Merkmale eines oder mehrerer anderer
Anspriiche enthdlt (Anspruch in abhdngiger Form, nachfolgend bezeichnet als
“abhéngiger Anspruch”), hat vorzugsweise am Anfang eine Bezugnahme auf
den oder die anderen Anspriiche zu enthalten und nachfolgend die zuséatzlich
beanspruchten Merkmale anzugeben. Jeder abhangige Anspruch, der auf mehr
als einen anderen Anspruch verweist (“mehrfach abhéngiger Anspruch”), darf
nur in Form einer Alternative auf andere Anspriiche verweisen. Mehrfach
abhéngige Anspriiche dirfen nicht als Grundlage fiir andere mehrfach abhangige
Anspriiche dienen. Gestattet es das nationale Recht des als Internationale
Recherchenbehorde tatigen nationalen Amtes nicht, dall mehrfach abhangige
Anspriiche anders als in den beiden vorstehenden Satzen bestimmt abgefalit
werden, so kann in den internationalen Recherchenbericht ein Hinweis nach
Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b aufgenommen werden, wenn Anspriiche diesen
Bestimmungen nicht entsprechen. Der Umstand, dal die Anspriiche nicht
entsprechend diesen Bestimmungen abgefalit sind, hat in einem
Bestimmungsstaat keine Folgen, wenn die Anspriiche entsprechend dem
nationalen Recht dieses Staats abgefaft sind.

b) Jeder abhé&ngige Anspruch ist dahin zu verstehen, daB er alle
Beschrankungen des Anspruchs enthélt, auf den er sich bezieht, oder im Falle
mehrfacher Abhdngigkeit alle Beschrankungen des Anspruchs, mit dem er im
Einzelfall in Verbindung gebracht wird.

c) Alle abhéngigen Anspriche, die sich auf einen oder mehrere
vorangehende Anspriche rickbeziehen, sind soweit moglich und auf die
zweckmaRigste Weise zu gruppieren.

6.5 Gebrauchsmuster

Jeder Bestimmungsstaat, in dem auf der Grundlage einer internationalen
Anmeldung um die Erteilung eines Gebrauchsmusters nachgesucht wird, kann
hinsichtlich der in den Regeln 6.1 bis 6.4 geregelten Fragen an Stelle dieser
Regeln sein nationales Gebrauchsmusterrecht anwenden, sobald mit der
Bearbeitung der internationalen Anmeldung in diesem Staat begonnen worden
ist, unter der Voraussetzung, da dem Anmelder eine Frist von mindestens zwei
Monaten nach Ablauf der nach Artikel 22 maRgeblichen Frist gewahrt wird,
damit er seine Anmeldung den genannten Bestimmungen des nationalen Rechts
anpassen kann.
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Regel 7
Die Zeichnungen

7.1 FluRdiagramme und Diagramme
Flukdiagramme und Diagramme gelten als Zeichnungen.
7.2 Frist

Die in Artikel 7 Absatz2 Zifferii genannte Frist mull unter
Bertiicksichtigung der Umstande des Falles angemessen sein und darf in keinem
Falle kiirzer bemessen werden als zwei Monate seit dem Zeitpunkt, in dem die
Nachreichung von Zeichnungen oder von zusatzlichen Zeichnungen nach der
genannten Vorschrift schriftlich verlangt worden ist.

Regel 8
Die Zusammenfassung

8.1 Inhalt und Form der Zusammenfassung

a) Die Zusammenfassung hat zu bestehen:

1) aus einer Kurzfassung der in der Beschreibung, den Ansprichen und
Zeichnungen enthaltenen Offenbarung; die Kurzfassung soll das technische
Gebiet der Erfindung angeben und so gefaldt sein, dal3 sie ein klares Verstandnis
des technischen Problems, des entscheidenden Punktes der Losung durch die
Erfindung und der hauptsachlichen Verwendungsmaoglichkeiten ermoglicht;

1) gegebenenfalls aus der chemischen Formel, die unter allen in der
internationalen Anmeldung enthaltenen Formeln die Erfindung am besten
kennzeichnet.

b) Die Zusammenfassung hat so kurz zu sein, wie es die Offenbarung
erlaubt (vorzugsweise 50 bis 150 Worter, wenn in englischer Sprache abgefalst
oder in die englische Sprache Ubersetzt).

c) Die Zusammenfassung darf keine Behauptungen Uber angebliche
Vorziige oder den Wert der beanspruchten Erfindung oder (ber deren
theoretische Anwendungsmaglichkeiten enthalten.

d) Jedem in der Zusammenfassung erwéhnten und in einer der Anmeldung
beigefiigten Zeichnung veranschaulichten technischen Merkmal hat in
Klammern ein Bezugszeichen zu folgen.

8.2 Abbildung

a) Macht der Anmelder die in Regel 3.3 Absatza Zifferiii erwahnte
Angabe nicht oder kommt die Internationale Recherchenbehdrde zu dem
Ergebnis, dal3 eine oder mehrere andere Abbildungen als die vom Anmelder
vorgeschlagene von allen Abbildungen aller Zeichnungen die Erfindung besser
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kennzeichnen, so soll sie vorbehaltlich Absatzb die Abbildung oder
Abbildungen angeben, die vom Internationalen Biro zusammen mit der
Zusammenfassung veroffentlicht werden sollen. In diesem Fall wird die
Zusammenfassung mit der oder den von der Internationalen Recherchenbehdrde
angegebenen  Abbildungen  veréffentlicht. Andernfalls  wird die
Zusammenfassung vorbehaltlich Absatz b mit der oder den vom Anmelder
vorgeschlagenen Abbildungen veroffentlicht.

b) Kommt die Internationale Recherchenbehérde zu dem Ergebnis, dal
keine Abbildung der Zeichnungen flr das Verstandnis der Zusammenfassung
natzlich ist, so teilt sie dies dem Internationalen Biiro mit. In diesem Fall wird
die Zusammenfassung vom Internationalen Blro ohne eine Abbildung der
Zeichnungen verdffentlicht, auch wenn der Anmelder einen Vorschlag nach
Regel 3.3 Absatz a Ziffer iii gemacht hat.

8.3 Richtlinien fur die Abfassung

Die Zusammenfassung ist so zu formulieren, dal} sie auf dem jeweiligen
Fachgebiet als brauchbare Handhabe zur Nachsuche dienen kann, insbesondere
dem Wissenschaftler, dem Ingenieur oder dem Rechercheur dabei hilft, sich eine
Meinung dariber zu bilden, ob es notwendig ist, die internationale Anmeldung
selbst einzusehen.

Regel 9
Nicht zu verwendende Ausdrucke usw.

9.1 Begriffsbestimmung

Die internationale Anmeldung darf nicht enthalten:
1) Ausdriicke oder Zeichnungen, die gegen die guten Sitten verstolen;

1) Ausdriicke oder Zeichnungen, die gegen die offentliche Ordnung
verstoRen;

iii) herabsetzende AuRerungen Uber Erzeugnisse oder Verfahren Dritter
oder den Wert oder die Giltigkeit von Anmeldungen oder Patenten Dritter
(bloRBe Vergleiche mit dem Stand der Technik gelten als solche nicht als
herabsetzend);

Iv) jede den Umstdnden nach offensichtlich belanglose oder unndétige
AuRerung oder sonstige Angabe.

9.2 Feststellung der Zuwiderhandlung

Das Anmeldeamt und die Internationale Recherchenbehdrde konnen eine
Zuwiderhandlung gegen die Regel 9.1 feststellen und kénnen dem Anmelder
vorschlagen, seine internationale Anmeldung freiwillig entsprechend zu &ndern.
Ist die Zuwiderhandlung vom Anmeldeamt festgestellt worden, so unterrichtet
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dieses die zustandige Internationale Recherchenbehodrde und das Internationale
Biiro; war sie von der Internationalen Recherchenbehorde festgestellt worden,
so unterrichtet diese das Anmeldeamt und das Internationale Biiro.

9.3 Bezugnahme auf Artikel 21 Absatz 6

Der Ausdruck “herabsetzende AuBerungen” in Artikel 21 Absatz 6 hat die in
Regel 9.1 Ziffer iii festgelegte Bedeutung.

Regel 10
Terminologie und Zeichen

10.1 Terminologie und Zeichen

a) Gewichts- und Maleinheiten sind nach dem metrischen System
anzugeben oder jedenfalls auch in diesem System, falls den Angaben ein
anderes System zugrunde liegt.

b) Temperaturen sind in Grad Celsius oder, falls den Angaben ein anderes
System zugrunde liegt, auch in Grad Celsius anzugeben.

c) [Gestrichen]

d) Fir Angaben Uber Warme, Energie, Licht, Schall und Magnetismus
sowie flr mathematische Formeln und elektrische Einheiten sind die in der
internationalen Praxis anerkannten Regeln zu beachten; flr chemische Formeln
sind die allgemein tblichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu
verwenden.

e) Allgemein sind nur solche technischen Bezeichnungen, Zeichen und
Symbole zu verwenden, wie sie allgemein auf dem Fachgebiet anerkannt sind.

f) Der Beginn von Dezimalstellen ist, wenn die internationale Anmeldung
oder ihre Ubersetzung in chinesischer, englischer oder japanischer Sprache
abgefaldt ist, durch einen Punkt und, wenn die internationale Anmeldung oder
ihre Ubersetzung in einer anderen Sprache abgefalt ist, durch ein Komma zu
kennzeichnen,

10.2 Einheitlichkeit

Terminologie und Zeichen sind in der gesamten internationalen Anmeldung
einheitlich zu verwenden.
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Regel 11
Bestimmungen Uber die dul3ere Form
der internationalen Anmeldung

11.1 Anzahl von Exemplaren

a) Vorbehaltlich des Absatzes b sind die internationale Anmeldung und jede
der in der Liste (Regel 3.3 Absatz a Ziffer ii) genannten Unterlagen in einem
Exemplar einzureichen.

b) Jedes Anmeldeamt kann verlangen, dal} die internationale Anmeldung
und jede der in der Kontrolliste (Regel 3.3 Absatz a Ziffer ii) genannten
Unterlagen mit Ausnahme der Geblhrenquittung und des Schecks fir die
Gebuhrenzahlung in zwei oder drei Exemplaren eingereicht wird. In diesem
Fall ist das Anmeldeamt fiir die Feststellung der Ubereinstimmung des zweiten
und dritten Exemplars mit dem Aktenexemplar verantwortlich.

11.2 Vervielfaltigungsfahigkeit

a) Alle Teile der internationalen Anmeldung (d.h. der Antrag, die
Beschreibung, die Anspriiche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung) sind
in einer Form einzureichen, die eine unmittelbare Vervielféaltigung durch
Fotografie, elektrostatisches Verfahren, Foto-Offsetdruck und Mikroverfilmung
in einer unbeschrankten Anzahl von Exemplaren gestattet.

b) Die Blatter mussen glatt, knitterfrei und ungefaltet sein.
c) Die Blétter sind einseitig zu beschriften.

d) Vorbehaltlich der Regel 11.10 Absatz d und der Regel 11.13 Absatz j ist
jedes Blatt im Hochformat zu verwenden (d.h. die kurzen Seiten oben und
unten).

11.3 Zu verwendendes Material

Alle Bestandteile der internationalen Anmeldung sind auf biegsamem,
festem, weildem, glattem, mattem und widerstandsféhigem Papier einzureichen.

11.4 Einzelne Blatter usw.

a) Jeder Teil der internationalen Anmeldung (Antrag, Beschreibung,
Anspriiche, Zeichnungen, Zusammenfassung) hat auf einem neuen Blatt zu
beginnen.

b) Alle Blatter der internationalen Anmeldung haben so miteinander
verbunden zu sein, daB sie beim Einsehen leicht gewendet werden kénnen und
leicht zu entfernen und wieder einzuordnen sind, wenn sie zu Zwecken der
Vervielféltigung entnommen werden sollen.
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11.5 Blattformat

Als Blattgrofie ist das Format A4 (29,7 cm x 21 cm) zu verwenden. Jedoch
konnen die Anmeldedmter internationale Anmeldungen auf Blattern von
anderem Format zulassen, vorausgesetzt, dal} das Aktenexemplar, wie es dem
Internationalen Biiro tGbermittelt wird, und, falls es die zustdndige Internationale
Recherchenbehérde so winscht, auch das Recherchenexemplar das Format A4
aufweisen.

11.6 Rander

a) Als Mindestrander sind auf den Blattern der Beschreibung, der
Anspriiche und der Zusammenfassung folgende Abstéande einzuhalten:

— Oben: 2cm

— Links: 2,5cm
— Rechts: 2 cm
— Unten: 2 cm.

b) Die empfohlenen Ho6chstmalle fir die R&ander nach Absatza sind
folgende Abstande:

— Oben: 4 cm
— Links: 4 cm
— Rechts: 3cm
— Unten: 3 cm.

c) Auf Blattern, die Zeichnungen enthalten, darf die benutzte Flache
26,2 cm x 17 cm nicht Uberschreiten. Die benutzbare oder benutzte Flache der
Blatter darf nicht umrandet sein. Als Mindestrander sind folgende Absténde
einzuhalten:

— Oben: 2,5cm
— Links: 2,5¢cm
— Rechts: 1,5cm
— Unten: 1cm.

d) Die in den Absétzen a bis ¢ genannten Rander beziehen sich auf Bléatter
vom A4-Format, so dal3, selbst wenn das Anmeldeamt andere Formate zulafit,
auch dem das A4-Format aufweisenden Aktenexemplar und, falls gefordert,
dem das A4-Format aufweisenden Recherchenexemplar noch die
vorgeschriebenen Rander verbleiben mussen.

e) Vorbehaltlich Absatz f und Regel 11.8 Absatz b miissen die Rander der
internationalen Anmeldung bei ihrer Einreichung vollstandig frei sein.

f) Der Oberrand darf in der linken Ecke die Angabe des Aktenzeichens des
Anmelders enthalten, sofern es nicht mehr als 1,5 cm vom oberen Blattrand
entfernt eingetragen ist. Die fur das Aktenzeichen des Anmelders verwendete
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Anzahl von Zeichen darf die in den Verwaltungsvorschriften festgelegte
Hochstzahl nicht Gberschreiten.

11.7 Numerierung der Blatter

a) Alle Blatter der internationalen Anmeldung sind fortlaufend nach
arabischen Zahlen zu numerieren.

b) Die Blattzahlen sind oben oder unten, in der Mitte, aber nicht innerhalb
des Randes der Bléatter anzubringen.

11.8 Numerierung von Zeilen

a) Es wird dringend empfohlen, jede fiinfte Zeile auf jedem Blatt der
Beschreibung und auf jedem Blatt der Patentanspriiche zu numerieren.

b) Die Zahlen sind in der rechten Halfte des linken Randes anzubringen.
11.9 Schreibweise von Texten

a) Der Antrag, die Beschreibung, die Anspriiche und die Zusammenfassung
mussen mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein.

b) Nur graphische Symbole und Schriftzeichen, chemische oder
mathematische Formeln und besondere Zeichen der chinesischen oder
japanischen Sprache konnen, falls notwendig, handgeschrieben oder gezeichnet
sein.

c) Der Zeilenabstand hat 1%2-zeilig zu sein.

d) Alle Texte missen in Buchstaben, deren GroRbuchstaben eine
MindestgroRe von 2,8 mm Héhe aufweisen, und mit dunkler unausléschlicher
Farbe entsprechend Regel 11.2 geschrieben sein, mit der MaRgabe, daR alle
Textbestandteile im Antrag in Buchstaben, deren Grol3buchstaben eine
Mindestgrolie von 2,1 mm Hohe aufweisen, geschrieben sein durfen.

e) Die Absétze ¢ und d sind, soweit sie den Zeilenabstand und die Grofie
der Buchstaben betreffen, auf Schriftstiicke in chinesischer oder japanischer
Sprache nicht anzuwenden.

11.10 Zeichnungen, Formeln und Tabellen innerhalb des Textes

a) Der Antrag, die Beschreibung, die Anspriiche und die Zusammenfassung
dirfen keine Zeichnungen enthalten.

b) Die Beschreibung, die Anspriiche und die Zusammenfassung kénnen
chemische oder mathematische Formeln enthalten.

c) Die Beschreibung und die Zusammenfassung kénnen Tabellen enthalten;
ein Anspruch darf Tabellen nur enthalten, wenn der Gegenstand des Anspruchs
die Verwendung von Tabellen wiinschenswert erscheinen Iaft.
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d) Tabellen sowie chemische oder mathematische Formeln kdnnen im
Querformat wiedergegeben werden, wenn sie im Hochformat nicht befriedigend
dargestellt werden koénnen; Blatter, auf denen Tabellen oder chemische oder
mathematische Formeln im Querformat wiedergegeben werden, sind so
anzuordnen, dal3 der Kopf der Tabellen oder Formeln auf der linken Seite des
Blattes erscheint.

11.11 Erlauterungen in Zeichnungen

a) Erlauterungen dirfen in die Zeichnungen nicht aufgenommen werden;
ausgenommen sind kurze unentbehrliche Angaben — z.B. “Wasser,” “Dampf,”
“offen,” *“geschlossen,” “Schnitt nach A-B” - sowie in elektrischen
Schaltpldnen und Blockschaltbildern oder FluRdiagrammen kurze Stichworte,
die fur das Verstandnis unentbehrlich sind.

b) Verwendete Erlduterungen sind so anzubringen, dal} sie, wenn sie
Ubersetzt werden, ohne die Linien der Zeichnungen zu beeinflussen, tberklebt
werden konnen.

11.12 Anderungen usw.

Jedes Blatt muR weitgehend frei von Radierstellen und frei von Anderungen,
Uberschreibungen und Zwischenbeschriftungen sein. Von diesem Erfordernis
kann abgesehen werden, wenn der verbindliche Text dadurch nicht in Frage
gestellt wird und die Voraussetzungen flr eine gute Vervielféltigung nicht
gefahrdet sind.

11.13 Besondere Bestimmungen flir Zeichnungen

a) Zeichnungen sind in widerstandsfahigen schwarzen, ausreichend festen
und dunklen, in sich gleichmaRig starken und klaren Linien oder Strichen ohne
Farben auszufihren.

b) Querschnitte sind durch Schraffierungen kenntlich zu machen, die die
Erkennbarkeit der Bezugszeichen und Fihrungslinien nicht beeintrachtigen
dirfen.

c) Der Malistab der Zeichnungen und die Klarheit der zeichnerischen
Ausfiihrung missen gewahrleisten, daR eine fotografische Wiedergabe auch bei
Verkleinerungen auf 2/3 alle Einzelheiten noch ohne Schwierigkeiten erkennen
ET

d) Wenn in Ausnahmeféllen der Malstab in einer Zeichnung angegeben
wird, so ist er zeichnerisch darzustellen.

e) Alle Zahlen, Buchstaben und Bezugslinien, welche in der Zeichnung
vorhanden sind, mussen einfach und eindeutig sein. Klammern, Kreise oder
Anfuhrungszeichen durfen bei Zahlen und Buchstaben nicht verwendet werden.
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f) Alle Linien in den Zeichnungen sollen im allgemeinen mit
Zeichengeraten gezogen werden.

g) Jeder Teil der Abbildung hat im richtigen Verhaltnis zu jedem anderen
Teil der Abbildung zu stehen, sofern nicht die Verwendung eines anderen
Verhaltnisses fiir die Ubersichtlichkeit der Abbildung unerlaRlich ist.

h) Die GroRe der Ziffern und Buchstaben darf 3,2 mm nicht unterschreiten.
Fir die Beschriftung der Zeichnungen ist lateinische Schrift zu verwenden und,
wo ublich, die griechische Schrift.

1) Ein Zeichnungsblatt kann mehrere Abbildungen enthalten. Bilden
Abbildungen auf zwei oder mehr Blattern eine einzige vollstandige Abbildung,
so sind die Abbildungen auf den mehreren Blattern so anzubringen, dal3 die
vollstandige Abbildung zusammengesetzt werden kann, ohne dal} ein Teil einer
Abbildung auf den einzelnen Bléattern verdeckt wird.

J) Die einzelnen Abbildungen sind auf einem Blatt oder mehreren Bléattern
ohne Platzverschwendung vorzugsweise im Hochformat und eindeutig
voneinander getrennt anzuordnen. Sind die Abbildungen nicht im Hochformat
dargestellt, so sind sie im Querformat mit dem Kopf der Abbildungen auf der
linken Seite des Blattes anzuordnen.

k) Die einzelnen Abbildungen sind durch arabische Zahlen fortlaufend und
unabhangig von den Zeichnungsblattern zu numerieren.

I) Nicht in der Beschreibung genannte Bezugszeichen dirfen in den
Zeichnungen nicht erscheinen und umgekehrt.

m) Gleiche mit Bezugszeichen gekennzeichnete Teile missen in der
gesamten internationalen Anmeldung die gleichen Zeichen erhalten.

n) Enthalten die Zeichnungen eine groflie Zahl von Bezugszeichen, so wird
dringend empfohlen, ein gesondertes Blatt mit einer Zusammenstellung aller
Bezugszeichen und der durch sie gekennzeichneten Teile beizufiigen.

11.14 Nachgereichte Unterlagen

Die Regeln 10 und 11.1 bis 11.13 sind auch auf alle zur internationalen
Anmeldung nachgereichten Unterlagen - z.B. Ersatzblatter, geéanderte
Anspriiche, Ubersetzungen — anzuwenden.
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Regel 12
Sprache der internationalen Anmeldung
und Ubersetzungen fur die Zwecke der internationalen Recherche
und der internationalen Veroffentlichung

12.1 Fdr die Einreichung internationaler Anmeldungen zugelassene Sprachen

a) Eine internationale Anmeldung kann in jeder Sprache eingereicht
werden, die das Anmeldeamt fir diesen Zweck zulafit.

b) Jedes Anmeldeamt muR fiir die Zwecke der Einreichung internationaler
Anmeldungen mindestens eine Sprache zulassen, die sowohl

1) von der Internationalen Recherchenbehdrde, die fir die internationale
Recherche der bei diesem Anmeldeamt eingereichten internationalen
Anmeldungen zusténdig ist, oder gegebenenfalls von mindestens einer solchen
Internationalen Recherchenbehdrde, zugelassen ist als auch

i) eine Veroffentlichungssprache ist.

¢) Unbeschadet des Absatzes a mul} der Antrag in einer vom Anmeldeamt
fur die Zwecke dieses Absatzes zugelassenen Veroffentlichungssprache
eingereicht werden.

d) Unbeschadet des Absatzes a miussen alle im Sequenzprotokollteil der
Beschreibung enthaltenen  Textbestandteile nach Regel 5.2 Absatz a
entsprechend dem in den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard
abgefalit sein.

12.1bis Sprache der nach Regel 20.3, 20.5 oder 20.6 eingereichten
Bestandteile und Teile

Ein vom Anmelder gemaR Regel 20.3 Absatzb oder20.6 Absatza
eingereichter in Artikel 11 Absatz 1 Ziffer iii Buchstabe d oder e genannter
Bestandteil und ein vom Anmelder gemall Regel 20.5 Absatz b oder 20.6
Absatz a eingereichter Teil der Beschreibung, der Anspriiche oder der
Zeichnungen ist in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht
worden ist oder, wenn eine Ubersetzung der Anmeldung nach Regel 12.3
Absatz a oder 12.4 Absatz a erforderlich ist, sowohl in der Sprache, in der die
Anmeldung eingereicht worden ist, als auch in der Sprache der Ubersetzung
abzufassen.

12.1ter Sprache der nach Regel 13bis.4 eingereichten Angaben

Jede nach Regel 13bis.4 eingereichte Angabe bezlglich hinterlegten
biologischen Materials ist in der Sprache abzufassen, in der die internationale
Anmeldung eingereicht worden ist, mit der MalRgabe, daR eine solche Angabe
sowohl in der Sprache der Anmeldung als auch in der Sprache der Ubersetzung
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einzureichen ist, wenn nach Regel 12.3 Absatza oder12.4 Absatza eine
Ubersetzung der internationalen Anmeldung erforderlich ist.

12.2 Sprache von Anderungen in der internationalen Anmeldung

a) Jede Anderung in der internationalen Anmeldung ist vorbehaltlich der
Regeln 46.3, 55.3 und 66.9 in der Sprache abzufassen, in der die Anmeldung
eingereicht worden ist.

b) Jede nach Regel 91.1 vorgenommene Berichtigung eines offensichtlichen
Fehlers in der internationalen Anmeldung ist in der Sprache abzufassen, in der
die Anmeldung eingereicht worden ist, vorausgesetzt, daf3

1) Berichtigungen nach Regel 91.1 Absatz b Ziffern ii und iii sowohl in
der Sprache der Anmeldung als auch in der Sprache der Ubersetzung
einzureichen sind, wenn nach Regel 12.3 Absatz a, 12.4 Absatz a oder 55.2
Absatz a eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung erforderlich ist;

_ii) Berichtigungen nach Regel 91.1 Absatz b Ziffer i nur in der Sprache
der Ubersetzung eingereicht zu werden brauchen, wenn nach Regel 26.3ter
Absatz ¢ eine Ubersetzung des Antrags erforderlich ist.

c) Jede nach Regel 26 vorgenommene Berichtigung von Méngeln in der
internationalen Anmeldung ist in der Sprache abzufassen, in der die
internationale Anmeldung eingereicht worden ist. Jede nach Regel 26
vorgenommene Berichtigung von Mangeln in einer nach Regel 12.3 oder 12.4
eingereichten Ubersetzung der internationalen Anmeldung, jede nach Regel 55.2
Absatz ¢ vorgenommene Berichtigung von Mangeln in einer nach Regel 55.2
Absatz a eingereichten Ubersetzung oder jede Berichtigung von Méngeln in der
nach Regel 26.3ter Absatz ¢ Ubermittelten Ubersetzung des Antrags ist in der
Sprache der Ubersetzung abzufassen.

12.3 Ubersetzung fiir die Zwecke der internationalen Recherche

a) Wenn die Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht
worden ist, von der Internationalen Recherchenbehdrde, die die internationale
Recherche durchfiihren soll, nicht zugelassen ist, mufl3 der Anmelder innerhalb
eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt
bei diesem Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung in einer
Sprache einreichen, die sowohl

1) eine von dieser Behorde zugelassene Sprache als auch
i) eine Veroffentlichungssprache und

1) eine vom Anmeldeamt nach Regel 12.1 Absatz a zugelassene Sprache
ist, es sei denn, die internationale Anmeldung wurde in einer
Veroffentlichungssprache eingereicht.
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b) Absatz a ist weder auf den Antrag noch auf den Sequenzprotokollteil der
Beschreibung anzuwenden.

c) Hat der Anmelder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm das Anmeldeamt
die Mitteilung nach Regel 20.2 Absatz ¢ zusendet, die nach Absatz a
erforderliche Ubersetzung noch nicht eingereicht, so fordert ihn das
Anmeldeamt, vorzugsweise zusammen mit dieser Mitteilung, auf,

i) die erforderliche Ubersetzung innerhalb der Frist nach Absatz a
einzureichen;

ii) falls die erforderliche Ubersetzung nicht innerhalb der Frist nach
Absatz a eingereicht worden ist, diese einzureichen und gegebenenfalls die
Gebuhr fir verspatete Einreichung nach Absatz e zu entrichten, und zwar
innerhalb eines Monats nach dem Datum der Aufforderung oder innerhalb von
zwei Monaten nach Eingang der internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt,
je nachdem, welche Frist spater ablauft.

d) Hat das Anmeldeamt dem Anmelder eine Aufforderung nach Absatz c
zugesandt und hat der Anmelder innerhalb der nach Absatz c Ziffer ii
maRgeblichen Frist die erforderliche Ubersetzung nicht eingereicht und die
gegebenenfalls zu zahlende Geblhr fir die verspatete Einreichung nicht
entrichtet, so gilt die internationale Anmeldung als zuriickgenommen und wird
vom Anmeldeamt fir zuriickgenommen erklart.  Alle Ubersetzungen und
Zahlungen, die beim Anmeldeamt vor dem Zeitpunkt, zu dem dieses Amt die
Erkldrung nach Satz 1 abgibt, und vor Ablauf von 15 Monaten nach dem
Prioritatsdatum eingehen, gelten als vor Ablauf dieser Frist eingegangen.

e) Das Anmeldeamt kann die Einreichung einer Ubersetzung nach Ablauf
der Frist nach Absatz a davon abhéngig machen, dal} ihm zu seinen Gunsten
eine Gebiihr flr verspéatete Einreichung in Hohe von 25% der unter Nummer 1
des Gebuhrenverzeichnisses genannten internationalen Anmeldegebuhr gezahlt
wird, wobei die Gebihr fur das 31. und jedes weitere Blatt der internationalen
Anmeldung unberiicksichtigt bleibt.

12.4 Ubersetzung fiir die Zwecke der internationalen Veroffentlichung

a) Wenn die Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht
worden ist, keine Veroffentlichungssprache ist und die Einreichung einer
Ubersetzung nach Regel 12.3 Absatz a nicht erforderlich ist, muR der Anmelder
eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung in eine vom Anmeldeamt fiir
die Zwecke dieses Absatzes zugelassene Veroffentlichungssprache innerhalb
von 14 Monaten nach dem Prioritatsdatum beim Anmeldeamt einreichen.

b) Absatz a ist weder auf den Antrag noch auf den Sequenzprotokollteil der
Beschreibung anzuwenden.
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c) Hat der Anmelder die in Absatz a genannte Ubersetzung nicht innerhalb
der in diesem Absatz genannten Frist eingereicht, fordert ihn das Anmeldeamt
auf, die erforderliche Ubersetzung innerhalb von 16 Monaten nach dem
Prioritatsdatum einzureichen und gegebenenfalls die Gebuhr fur verspéatete
Einreichung nach Absatze zu entrichten. Geht die Ubersetzung beim
Anmeldeamt ein, bevor dieses Amt die Aufforderung nach dem vorangehenden
Satz abgesandt hat, gilt sie als vor Ablauf der Frist nach Absatz a eingegangen.

d) Hat der Anmelder die erforderliche Ubersetzung nicht innerhalb der Frist
nach Absatz ¢ eingereicht und die gegebenenfalls zu zahlende Gebihr fir
verspétete Einreichung nicht entrichtet, gilt die internationale Anmeldung als
zuriickgenommen und wird vom Anmeldeamt fir zuriickgenommen erkléart.
Gehen die Ubersetzung und die Zahlung beim Anmeldeamt vor dem Zeitpunkt
ein, zu dem dieses Amt die Erklarung nach dem vorangehenden Satz abgibt und
vor Ablauf von 17 Monaten ab dem Prioritatsdatum, gelten sie als vor Ablauf
dieser Frist eingegangen.

e) Das Anmeldeamt kann die Einreichung einer Ubersetzung nach Ablauf
der Frist nach Absatz a davon abhé&ngig machen, dall ihm zu seinen Gunsten
eine Gebuhr fir verspatete Einreichung in Héhe von 25% der unter Nummer 1
des Gebihrenverzeichnisses genannten internationalen Anmeldegebuhr gezahlt
wird, wobei die Gebiihr fur das 31. und jedes weitere Blatt der internationalen
Anmeldung unberiicksichtigt bleibt.

Regel 12bis
Kopie der Ergebnisse einer friiheren Recherche
und der fritheren Anmeldung; Ubersetzung

12bis.1 Kopie der Ergebnisse einer friheren Recherche und der friheren
Anmeldung; Ubersetzung

a) Hat der Anmelder gemaR Regel 4.12 beantragt, dal} die Internationale
Recherchenbehdrde die Ergebnisse einer friiheren Recherche, die von derselben
oder einer anderen Internationalen Recherchenbehdrde oder von einem
nationalen Amt durchgefihrt worden ist, berlcksichtigt, so mulR der Anmelder
vorbehaltlich der Absatzec bisf beim Anmeldeamt zusammen mit der
internationalen Anmeldung eine Kopie der Ergebnisse der friheren Recherche
einreichen in der Form, in der sie von der betreffenden BehOrde oder dem
betreffenden Amt abgefalt worden sind (zum Beispiel in Form eines
Recherchenberichts, einer Auflistung der zum Stand der Technik gehtrenden
Unterlagen oder eines Prifungsberichts).

b) Die Internationale Recherchenbehorde kann vorbehaltlich der Abséatze c
bis f den Anmelder auffordern, bei ihr innerhalb einer den Umstanden nach
angemessenen Frist folgendes einzureichen:
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1) eine Kopie der einschldgigen friheren Anmeldung;

if) wenn die friihere Anmeldung in einer Sprache abgefaBt ist, die nicht
von der Internationalen Recherchenbehorde zugelassen ist, eine Ubersetzung der
friiheren Anmeldung in eine von dieser Behorde zugelassene Sprache;

i) wenn die Ergebnisse der friheren Recherche in einer Sprache
abgefafit sind, die nicht von der Internationalen Recherchenbehérde zugelassen
ist, eine Ubersetzung dieser Ergebnisse in eine von dieser Behdrde zugelassenen
Sprache;

Iv) eine Kopie jeder beliebigen in den Ergebnissen der friiheren
Recherche aufgefiihrten Unterlage.

c) Wenn die frihere Recherche von demselben Amt durchgefiihrt wurde
wie demjenigen, das als Anmeldeamt handelt, kann der Anmelder, anstatt die in
Absatza und Absatzb Zifferni undiv genannten Kopien einzureichen,
beantragen, dall das Anmeldeamt sie erstellt und an die Internationale
Recherchenbehérde Ubermittelt. Ein solcher Antrag muf} im Antrag gestellt
werden und kann vom Anmeldeamt davon abhangig gemacht werden, dal} ihm
zu seinen Gunsten eine Gebdihr entrichtet wird.

d) Wenn die frihere Recherche von derselben Internationalen
Recherchenbehdrde oder demselben Amt durchgefiihrt wurde, die oder das als
Internationale Recherchenbehdrde handelt, so ist es nicht erforderlich, die in den
Absatzena und b genannte Kopie oder Ubersetzung nach den genannten
Abséatzen einzureichen.

e) Wenn der Antrag eine Erklarung geméald Regel 4.12 Ziffer ii enthalt mit
der MaRgabe, daR die internationale Anmeldung die gleiche oder im
wesentlichen gleiche ist wie die Anmeldung, hinsichtlich der die friihere
Recherche durchgefiihrt wurde, oder dal3 die internationale Anmeldung die
gleiche oder im wesentlichen gleiche ist wie diese friilhere Anmeldung, auler
dall sie in einer anderen Sprache eingereicht worden ist, so ist es nicht
erforderlich, die in Absatz b Ziffern i und ii genannte Kopie oder Ubersetzung
nach den genannten Absétzen einzureichen.

f) Wenn der Internationalen Recherchenbehtrde eine in den Absatzen a
und b genannte Kopie oder Ubersetzung in einer fiir sie akzeptablen Art und
Weise zuganglich ist, zum Beispiel ber eine digitale Bibliothek oder in Form
eines Prioritatsbeleges, und der Anmelder im Antrag darauf hinweist, so ist die
Einreichung einer Kopie oder Ubersetzung nach den genannten Absitzen nicht
erforderlich.
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Regel 13
Einheitlichkeit der Erfindung

13.1 Erfordernis

Die internationale Anmeldung darf sich nur auf eine Erfindung oder eine
Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhdngen, dal3 sie eine
einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (“Erfordernis der
Einheitlichkeit der Erfindung”).

13.2 Falle, in denen das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung als
erfallt gilt

Wird in einer internationalen Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen
beansprucht, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach
Regel 13.1 nur erflllt, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer
Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder
entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.
Unter dem Begriff “besondere technische Merkmale” sind diejenigen
technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten
Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen.

13.3 Feststellung der Einheitlichkeit der Erfindung unabhéangig von der
Fassung der Anspriiche

Die Feststellung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander in der
Weise verbunden sind, dal} sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee
verwirklichen, hat ohne Riicksicht darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in
gesonderten Patentanspriichen oder als Alternativen innerhalb eines einzigen
Patentanspruchs beansprucht werden.

13.4 Abhangige Anspriiche

Vorbehaltlich der Regel 13.1 ist es zuldssig, in einer internationalen
Anmeldung eine angemessene Zahl abhéngiger Anspriiche, mit denen
bestimmte Ausfiuhrungsformen der in einem unabh&ngigen Anspruch geltend
gemachten Erfindung beansprucht werden, aufzunehmen, auch dann, wenn die
Merkmale des abhangigen Anspruchs fir sich genommen als unabhangige
Erfindung angesehen werden konnten.

13.5 Gebrauchsmuster

Jeder Bestimmungsstaat, in dem auf der Grundlage einer internationalen
Anmeldung um die Erteilung eines Gebrauchsmusters nachgesucht wird, kann
hinsichtlich der in den Regeln 13.1 bis 13.4 geregelten Gegenstande an Stelle
dieser Regeln sein nationales Gebrauchsmusterrecht anwenden, sobald mit der
Bearbeitung der internationalen Anmeldung in diesem Staat begonnen worden
ist; dem Anmelder ist jedoch auf jeden Fall eine Frist von zwei Monaten nach
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Ablauf der nach Artikel 22 maligeblichen Frist zu gewéhren, damit er seine
Anmeldung den Bestimmungen des genannten nationalen Rechts anpassen kann.

Regel 13bis
Erfindungen, die sich auf biologisches Material beziehen

13bis.1 Begriffsbestimmung

Im Sinne dieser Regel bedeutet “Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches
Material” die in einer internationalen Anmeldung gemachten Angaben in bezug
auf die Hinterlegung biologischen Materials bei einer Hinterlegungsstelle oder
in bezug auf so hinterlegtes biologisches Material.

13bis.2 Bezugnahmen (Allgemeines)

Jede Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material hat nach dieser
Regel zu erfolgen und gilt in diesem Fall als mit den Erfordernissen des
nationalen Rechts eines jeden Bestimmungsstaats in Einklang stehend.

13bis.3 Bezugnahmen: Inhalt; Fehlen einer Bezugnahme oder Angabe

a) Eine Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material hat zu enthalten:

i) den Namen und die Anschrift der Hinterlegungsstelle, bei der die
Hinterlegung vorgenommen wurde;

i) das Datum der Hinterlegung des biologischen Materials bei dieser
Stelle;

1) die Eingangsnummer, welche diese Stelle der Hinterlegung zugeteilt
hat, sowie

Iv) jede weitere Angabe, deren Erfordernis dem Internationalen Biro
gemaR Regel 13bis.7 Absatz a Zifferi mitgeteilt worden ist, sofern das
Erfordernis dieser Angabe mindestens zwei Monate vor Einreichung der
internationalen  Anmeldung gemaR Regel 13bis.7 Absatzc im Blatt
veroffentlicht worden ist.

b) Das Fehlen einer Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material
oder das Fehlen einer Angabe nach Absatza in einer Bezugnahme auf
hinterlegtes biologisches Material hat in einem Bestimmungsstaat, dessen
nationales Recht diese Bezugnahme oder Angabe in einer nationalen
Anmeldung nicht vorschreibt, keine Folgen.

13bis.4 Bezugnahmen: Frist zur Einreichung von Angaben

a) Vorbehaltlich der Absdtzeb undc wird jede der in Regel 13bis.3
Absatz a genannten Angaben, die in einer Bezugnahme auf hinterlegtes
biologisches Material in der eingereichten internationalen Anmeldung nicht
enthalten ist, jedoch beim Internationalen Biiro
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1) innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritdtsdatum eingereicht wird,
von jedem Bestimmungsamt als rechtzeitig eingereicht angesehen;

i) nach Ablauf von 16 Monaten nach dem Prioritdtsdatum eingereicht
wird, von jedem Bestimmungsamt als am letzten Tag dieser Frist eingereicht
angesehen, wenn sie beim Internationalen Biro vor Abschluf? der technischen
Vorbereitungen fir die internationale Verdffentlichung eingeht.

b) Ein Bestimmungsamt kann, wenn das fur dieses Amt geltende nationale
Recht dies fur nationale Anmeldungen vorschreibt, verlangen, daB jede der in
Regel 13bis.3 Absatz a genannten Angaben friher als 16 Monate nach dem
Prioritatsdatum eingereicht wird, sofern das Internationale Biro nach
Regel 13bis.7 Absatz a Ziffer ii Uber dieses Erfordernis unterrichtet worden ist
und dieses nach Regel 13bis.7 Absatzc mindestens zwei Monate vor
Einreichung der internationalen Anmeldung im Blatt verdffentlicht hat.

c) Beantragt der Anmelder die vorzeitige Veroffentlichung nach Artikel 21
Absatz 2 Buchstabe b, so kann jedes Bestimmungsamt jede Angabe, die nicht
vor Abschlul der technischen Vorbereitungen fiir die internationale
Veroffentlichung eingereicht worden ist, als nicht rechtzeitig eingereicht
ansehen.

d) Das Internationale Biiro unterrichtet den Anmelder von dem Datum, an
dem eine nach Absatz a eingereichte Angabe bei ihm eingegangen ist, und

1) verOffentlicht zusammen mit der internationalen Anmeldung die nach
Absatz a eingereichte Angabe und die Angabe des Eingangsdatums, wenn die
Angabe vor Abschlu® der technischen Vorbereitungen fir die internationale
Veroffentlichung bei ihm eingegangen ist;

1) teilt dieses Datum und die in der Angabe enthaltenen malgeblichen
Daten den Bestimmungsamtern mit, wenn die Angabe nach AbschluR der
technischen Vorbereitungen fir die internationale Verdffentlichung bei ihm
eingegangen ist.

13bis.5 Bezugnahmen und Angaben flir die Zwecke eines oder mehrerer
Bestimmungsstaaten;  verschiedene Hinterlegungen fir verschiedene
Bestimmungsstaaten; bei anderen als den mitgeteilten Hinterlegungsstellen
vorgenommene Hinterlegungen

a) Eine Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material gilt als fir alle
Bestimmungsstaaten erfolgt, wenn sie nicht ausdriicklich nur fir die Zwecke
bestimmter Bestimmungsstaaten vorgenommen wird; das gleiche gilt fur die in
der Bezugnahme enthaltenen Angaben.

b) Fir verschiedene Bestimmungsstaaten konnen Bezugnahmen auf
verschiedene Hinterlegungen des biologischen Materials erfolgen.
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c) Jedes Bestimmungsamt kann eine Hinterlegung unbercksichtigt lassen,
die bei einer anderen als einer von ihm nach Regel 13bis.7 Absatz b mitgeteilten
Hinterlegungsstelle vorgenommen worden ist.

13bis.6 Abgabe von Proben

Proben hinterlegten biologischen Materials, auf das in einer internationalen
Anmeldung Bezug genommen wird, dirfen nach den Artikeln 23 und 40 nur mit
Einwilligung des Anmelders vor dem Ablauf der maligeblichen Fristen, nach
denen das nationale Verfahren nach den genannten Artikeln aufgenommen
werden darf, abgegeben werden. Nimmt jedoch der Anmelder die in Artikel 22
oder 39 genannten Handlungen nach der internationalen Veroffentlichung, aber
vor Ablauf der genannten Fristen vor, so konnen Proben des hinterlegten
biologischen Materials abgegeben werden, sobald die genannten Handlungen
vorgenommen worden sind. Unbeschadet der vorhergehenden Bestimmung
konnen Proben des hinterlegten biologischen Materials nach dem fiir jedes
Bestimmungsamt geltenden nationalen Recht abgegeben werden, sobald die
internationale Veroffentlichung nach diesem Recht die Wirkungen der
gesetzlich vorgeschriebenen nationalen Verdffentlichung einer ungepriften
nationalen Anmeldung erlangt hat.

13bis.7 Nationale Erfordernisse: Mitteilung und Verdffentlichung

a) Jedes nationale Amt kann dem Internationalen Biro jedes Erfordernis
des nationalen Rechts mitteilen, aufgrund dessen

1) eine Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material in einer
nationalen Anmeldung auler den in Regel 13bis.3 Absatz a Ziffern i, ii und iii
genannten Angaben zusétzlich die in der Mitteilung genannten Angaben zu
enthalten hat;

i) eine nationale Anmeldung im Anmeldezeitpunkt eine oder mehrere
der in Regel 13bis.3 Absatz a genannten Angaben zu enthalten hat oder daf3
diese Angabe(n) zu einem in der Mitteilung angegebenen friiheren Zeitpunkt als
dem Ablauf von 16 Monaten nach dem Prioritdtsdatum einzureichen sind.

b) Jedes nationale Amt teilt dem Internationalen Biro die
Hinterlegungsstellen mit, bei denen das nationale Recht Hinterlegungen von
biologischem Material fir die Zwecke von Patentverfahren vor diesem Amt
gestattet, oder teilt ihm gegebenenfalls mit, dal} das nationale Recht solche
Hinterlegungen nicht vorschreibt oder gestattet.

c) Das Internationale Buro verdffentlicht die ihm geméll Absatz a
mitgeteilten Erfordernisse und die ihm gemaR Absatz b mitgeteilten Angaben
unverziglich im Blatt.
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Regel 13ter
Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzen

13ter.1 Verfahren vor der Internationalen Recherchenbehdrde

a) Offenbart die internationale Anmeldung eine oder mehrere Nucleotid-
und/oder Aminosauresequenzen, so kann die Internationale Recherchenbehérde
den Anmelder auffordern, fir die Zwecke der internationalen Recherche ein
Sequenzprotokoll in elektronischer Form bei ihr einzureichen, das dem in den
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht, es sei denn, ein
solches Protokoll in elektronischer Form ist ihr bereits in einer fur sie
akzeptablen Form und Weise zugéanglich, und gegebenenfalls innerhalb einer in
der Aufforderung festgesetzten Frist die in Absatz ¢ genannte Gebuhr fir
verspatete Einreichung zu entrichten.

b) Wird zumindest ein Teil der internationalen Anmeldung auf Papier
eingereicht und stellt die Internationale Recherchenbehorde fest, daR die
Beschreibung nicht der Regel 5.2 Absatz a entspricht, so kann sie den Anmelder
auffordern, fiir die Zwecke der internationalen Recherche ein Sequenzprotokoll
auf Papier einzureichen, das dem in den Verwaltungsvorschriften
vorgeschriebenen Standard entspricht, es sei denn, ein solches Protokoll auf
Papier ist ihr bereits in einer fir sie akzeptablen Form und Weise zuganglich,
unabhéngig davon, ob nach Absatz a zur Einreichung eines Sequenzprotokolls
in elektronischer Form aufgefordert worden ist, und gegebenenfalls innerhalb
einer in der Aufforderung festgesetzten Frist die in Absatz ¢ genannte Gebuhr
fur verspatete Einreichung zu entrichten.

c) Die Internationale Recherchenbehtdrde kann die Einreichung eines
Sequenzprotokolls aufgrund einer Aufforderung nach Absatz a oder b davon
abhangig machen, dal® zu ihren Gunsten eine Geblhr fiir verspétete Einreichung
an sie entrichtet wird, deren Betrag von der Internationalen Recherchenbehérde
festgesetzt wird, der aber 25% der unter Nummer 1 des Gebuihrenverzeichnisses
genannten internationalen Anmeldegeblhr nicht Gberschreiten darf, wobei die
Gebuhr fur das 31. und jedes weitere Blatt der internationalen Anmeldung
unbertcksichtigt bleibt, mit der MaRgabe, dall die Geblhr fir verspéatete
Einreichung entweder nach Absatz a oder b, nicht aber nach beiden Absatzen
verlangt werden kann.

d) Hat der Anmelder innerhalb der in der Aufforderung nach Absatz a
oder b festgesetzten Frist das erforderliche Sequenzprotokoll nicht eingereicht
und die gegebenenfalls zu entrichtende Gebuhr fiir verspétete Einreichung nicht
entrichtet, so ist die Internationale Recherchenbehdrde nur insoweit verpflichtet,
eine Recherche zu der internationalen Anmeldung durchzufiihren, als eine
sinnvolle Recherche auch ohne das Sequenzprotokoll mdglich ist.
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e) Ein Sequenzprotokoll, das im Anmeldezeitpunkt in der internationalen
Anmeldung nicht enthalten ist, ist nicht Bestandteil der internationalen
Anmeldung, unabhéngig davon, ob es auf eine Aufforderung nach Absatz a
oder b oder aus anderem Grund eingereicht worden ist; jedoch wird dem
Anmelder durch diesen Absatz nicht die Madoglichkeit genommen, die
Beschreibung in bezug auf ein Sequenzprotokoll gemal Artikel 34 Absatz 2
Buchstabe b zu dndern.

f) Stellt die Internationale Recherchenbehdrde fest, dall die Beschreibung
nicht der Regel 5.2 Absatz b entspricht, so fordert sie den Anmelder auf, die
erforderliche Berichtigung einzureichen. Regel 26.4 ist auf jede vom Anmelder
unterbreitete Berichtigung entsprechend anzuwenden. Die Internationale
Recherchenbehorde Gbermittelt die Berichtigung dem Anmeldeamt und dem
Internationalen Biiro.

13ter.2 Verfahren vor der mit der internationalen vorlaufigen Prifung
beauftragten Behorde

Regel 13ter.1 ist auf das Verfahren vor der mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beauftragten Behorde entsprechend anzuwenden.

13ter.3 Sequenzprotokoll fiir das Bestimmungsamt

Kein Bestimmungsamt darf vom Anmelder die Einreichung eines anderen
Sequenzprotokolls verlangen als eines Sequenzprotokolls, welches dem in den
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht.

_ Regel 14
Die Ubermittlungsgebuhr

14.1 Ubermittlungsgebiihr

a) Das Anmeldeamt kann verlangen, dall der Anmelder ihm eine diesem
Amt verbleibende Gebiihr fur die Entgegennahme der internationalen
Anmeldung, die Ubermittlung von Exemplaren der Anmeldung an das
Internationale Biro und an die zustdndige Internationale Recherchenbehdrde
und fir die Durchfiihrung aller weiteren Aufgaben, die das Anmeldeamt im
Zusammenhang mit der internationalen Anmeldung durchzufihren hat,
entrichtet (“Ubermittlungsgebiihr™).

b) Wird eine Ubermittlungsgebihr erhoben, wird deren Hoéhe vom
Anmeldeamt festgesetzt.

c¢) Die Ubermittlungsgebiihr ist innerhalb eines Monats nach Eingang der
internationalen Anmeldung zu entrichten. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt des
Eingangs geltende Betrag.
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Regel 15
Die internationale Anmeldegebuhr

15.1 Die internationale Anmeldegebdiihr

Fur jede internationale Anmeldung ist eine vom Anmeldeamt zugunsten des
Internationalen Bliros erhobene Gebuhr (“internationale Anmeldegebiihr”) zu
zahlen.

15.2 Betrag

a) Die HoOhe der internationalen Anmeldegeblhr ergibt sich aus dem
Gebuhrenverzeichnis.

b) Die internationale Anmeldegebihr ist in der Wahrung oder einer der
Wahrungen zu entrichten, die das Anmeldeamt vorschreibt (“vorgeschriebene
Wahrung”), und muB, wenn sie vom Anmeldeamt an das Internationale Bliro
uberwiesen wird, frei in Schweizer Wahrung umwechselbar sein. Die HOhe der
internationalen Anmeldegebihr wird fur jedes Anmeldeamt, das die Zahlung
dieser Gebihr in anderer als in Schweizer Wéhrung vorschreibt, vom
Generaldirektor nach Anhorung des Anmeldeamts des Staats, in dem die
vorgeschriebene Wéhrung offizielle Wahrung ist, oder des nach Regel 19.1
Absatz b fur diesen Staat handelnden Anmeldeamts festgesetzt. Der so
festgesetzte Betrag stellt den Gegenwert des im Gebihrenverzeichnis in
Schweizer Wahrung angegebenen Betrags in runden Zahlen dar. Er wird jedem
Anmeldeamt, das die Zahlung in dieser vorgeschriebenen Wéhrung vorschreibt,
vom Internationalen Blro mitgeteilt und im Blatt veroffentlicht.

c) Wird der im Geblhrenverzeichnis angegebene Gebiihrenbetrag geéndert,
so ist der entsprechende Betrag in den vorgeschriebenen Wéhrungen von
demselben  Zeitpunkt an anwendbar wie der in dem gednderten
Gebuhrenverzeichnis angegebene Betrag.

d) Andert sich der Wechselkurs zwischen der Schweizer Wahrung und
einer der vorgeschriebenen Wahrungen gegeniiber dem zuletzt zugrunde
gelegten Wechselkurs, so setzt der Generaldirektor den neuen Betrag in der
vorgeschriebenen Wéhrung gemaR den Weisungen der Versammlung fest. Der
neu festgesetzte Betrag wird zwei Monate nach seiner Veroffentlichung im Blatt
anwendbar mit der Malgabe, daR sich das in Absatzb Satz2 genannte
Anmeldeamt und der Generaldirektor auf einen Zeitpunkt innerhalb dieser
Zweimonatsfrist einigen konnen; in diesem Fall wird der genannte Betrag von
diesem Zeitpunkt an anwendbar.

15.3 [Gestrichen]
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15.4 Zahlungsfrist; zu zahlender Betrag

Die internationale Anmeldegebdihr ist innerhalb eines Monats nach Eingang
der internationalen Anmeldung zu entrichten. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt
des Eingangs geltende Betrag.

15.5 [Gestrichen]
15.6 Rickerstattung

Das Anmeldeamt erstattet dem Anmelder die internationale Anmeldegebuhr
zurlick,

1) wenn die Feststellung nach Artikel 11 Absatz 1 negativ ist,

ii) wenn die internationale Anmeldung vor Ubermittlung des
Aktenexemplars an das Internationale Biro zuriickgenommen wird oder als
zuriickgenommen gilt oder

1) wenn die internationale Anmeldung aufgrund von Vorschriften tber
die nationale Sicherheit nicht als solche behandelt wird.

Regel 16
Die Recherchengeblhr

16.1 Befugnis zur Erhebung einer Gebuihr

a) Jede Internationale Recherchenbehérde kann wverlangen, dall der
Anmelder zugunsten der Behorde eine Gebuhr fir die Durchfihrung der
internationalen  Recherche und aller anderen den Internationalen
Recherchenbehdrden durch den Vertrag und diese Ausflihrungsordnung
ubertragenen Aufgaben entrichtet (“Recherchengebihr”).

b) Die Recherchengebihr wird vom Anmeldeamt erhoben. Die genannte
Gebihr ist in der oder einer der von diesem Amt vorgeschriebenen Wahrung(en)
(“Anmeldeamtswahrung”) zu zahlen; ist die Anmeldeamtswahrung nicht
dieselbe Wahrung oder eine der Wahrungen, in denen die Internationale
Recherchenbehdrde die genannte Gebuhr festgelegt hat (“festgelegte
Waéhrung”), so mufl3 sie, wenn sie vom Anmeldeamt an die Internationale
Recherchenbehdrde Uberwiesen wird, in die Wahrung des Staats, in dem die
Internationale Recherchenbehorde ihren Sitz hat, frei umwechselbar sein
(“Wahrung des Sitzstaats”). Die Hohe der Recherchengebiihr in einer anderen
Anmeldeamtswahrung als der festgelegten Wahrung wird vom Generaldirektor
nach Anhorung des Anmeldeamts des Staats, in dem die Anmeldeamtswahrung
offizielle Wé&hrung ist, oder des fir diesen Staat nach Regel 19.1 Absatz b
handelnden Anmeldeamts festgesetzt. Die so festgesetzten Betrége stellen den
Gegenwert des von der Internationalen Recherchenbehorde in der Wahrung des
Sitzstaats festgesetzten Betrags in runden Zahlen dar. Sie werden jedem
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Anmeldeamt, das die Zahlung in dieser Anmeldeamtswéahrung vorschreibt, vom
Internationalen Buro mitgeteilt und im Blatt veroffentlicht.

c) Wird der Betrag der Recherchengebiihr in der Wahrung des Sitzstaats
gedndert, so sind die entsprechenden Betrdge in den anderen
Anmeldeamtswahrungen als der festgelegten Wahrung oder den festgelegten
Wahrungen von demselben Zeitpunkt an anwendbar, wie der gednderte Betrag
in der Wéhrung des Sitzstaats.

d) Andert sich der Wechselkurs zwischen der Wéhrung des Sitzstaats und
einer anderen Anmeldeamtswéhrung als der festgelegten Wéhrung oder den
festgelegten Wéhrungen gegeniber dem zuletzt zugrunde gelegten Wechselkurs,
so setzt der Generaldirektor den neuen Betrag in dieser Anmeldeamtswéhrung
gemaR den Weisungen der Versammlung fest. Der neu festgesetzte Betrag wird
zwei Monate nach seiner Veroffentlichung im Blatt gultig mit der Maligabe, dal3
sich jedes in Absatz b Satz 3 genannte Anmeldeamt und der Generaldirektor auf
einen Zeitpunkt innerhalb dieser Zweimonatsfrist einigen konnen; in diesem
Fall wird der genannte Betrag fur dieses Amt von diesem Zeitpunkt an gultig.

e) Ist der bei der Internationalen Recherchenbehodrde in der Wahrung des
Sitzstaats tatsdchlich eingegangene, zur Zahlung der Recherchengebtihr in einer
anderen Anmeldeamtswéhrung als der festgelegten Wahrung oder den
festgelegten Wéhrungen bestimmte Betrag geringer als der von ihr festgelegte,
so zahlt das Internationale Biro die Differenz an die Internationale
Recherchenbehdrde; ist der tatsachlich eingegangene Betrag hoher, so verbleibt
die Differenz dem Internationalen Biiro.

f) Auf die Frist fur die Zahlung der Recherchengebihr und den zu
zahlenden Betrag sind die Bestimmungen der Regel 15.4 (ber die internationale
Anmeldegebiihr entsprechend anzuwenden.

16.2 Ruckerstattung

Das Anmeldeamt erstattet dem Anmelder die Recherchengebtihr zurlck,
1) wenn die Feststellung nach Artikel 11 Absatz 1 negativ ist,

i) wenn die internationale Anmeldung vor Ubermittlung des
Recherchenexemplars an die Internationale Recherchenbehdrde
zurtickgenommen wird oder als zurlickgenommen gilt oder

1) wenn die internationale Anmeldung aufgrund von Vorschriften tber
die nationale Sicherheit nicht als solche behandelt wird.
16.3 Teilweise Riickerstattung

Wenn die Internationale Recherchenbehdrde bei Durchfiihrung  der
internationalen Recherche die Ergebnisse einer friheren Recherche gemaR
Regel 41.1 berticksichtigt, so hat diese Behdrde die im Zusammenhang mit der
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internationalen Anmeldung entrichtete Recherchengebiihr in dem Umfang und
nach den Bedingungen, die in der Vereinbarung nach Artikel 16 Absatz 3
Buchstabe b festgesetzt sind, zu erstatten.

Regel 16bis
Verlangerung von Fristen fur die Zahlung von Geblhren

16bis.1 Aufforderung durch das Anmeldeamt

a) Stellt das Anmeldeamt im Zeitpunkt der Falligkeit nach den Regeln 14.1
Absatz ¢, 15.4 und 16.1 Absatz f fest, dall keine Gebuhren entrichtet worden
sind oder daR der gezahlte Betrag zur Deckung der Ubermittlungsgebiihr, der
internationalen Anmeldegebihr und der Recherchengebiihr nicht ausreicht, so
fordert es den Anmelder vorbehaltlich des Absatzes d auf, innerhalb einer Frist
von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung den zur Deckung dieser
Gebihren erforderlichen Betrag und gegebenenfalls die Geblhr flr verspatete
Zahlung nach Regel 16bis.2 zu entrichten.

b) [Gestrichen]

c) Hat das Anmeldeamt dem Anmelder eine Aufforderung nach Absatz a
ubermittelt und hat der Anmelder innerhalb der in dem entsprechenden
Absatz festgesetzten Frist den féalligen Betrag, gegebenenfalls einschliel3lich der
Gebihr fir verspatete Zahlung nach Regel 16bis.2, nicht in voller Hohe
entrichtet, so verfahrt es, vorbehaltlich des Absatzes e, wie folgt:

1) es gibt die entsprechende Erklarung nach Artikel 14 Absatz 3 ab und
i) verfahrt nach Regel 29.

d) Jede Zahlung, die beim Anmeldeamt eingeht, bevor dieses Amt die
Aufforderung nach Absatz a absendet, gilt als vor Ablauf der Frist nach
Regel 14.1 Absatz c, 15.4 beziehungsweise 16.1 Absatz f eingegangen.

e) Jede Zahlung, die beim Anmeldeamt eingeht, bevor dieses Amt die
entsprechende Erklarung nach Artikel 14 Absatz 3 abgibt, gilt als vor Ablauf der
Frist nach Absatz a eingegangen.

16bis.2  Gebuhr flr verspatete Zahlung

a) Das Anmeldeamt kann die Zahlung von Gebuhren aufgrund einer
Aufforderung nach Regel 16bis.1 Absatz a davon abh&ngig machen, dal? ihm zu
seinen Gunsten eine Gebuhr fir verspatete Zahlung entrichtet wird. Die Hohe
dieser Gebuhr

1) betragt 50% der in der Aufforderung angegebenen nicht entrichteten
Gebuhren oder

ii) entspricht der Ubermittlungsgebiihr, wenn der nach Ziffer i errechnete
Betrag niedriger als die Ubermittlungsgebihr ist.
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b) Die Gebulhr fur verspatete Zahlung darf jedoch nicht héher sein als 50%
der unter Nummer 1 des Gebuhrenverzeichnisses genannten internationalen
Anmeldegebiihr, wobei die Gebuhr fiur das 31. und jedes weitere Blatt der
internationalen Anmeldung unberticksichtigt bleibt.

Regel 17
Der Prioritatsbeleg

17.1 Verpflichtung zur Einreichung einer Abschrift der friiheren nationalen
oder internationalen Anmeldung

a) Wird flr die internationale Anmeldung nach Artikel 8 die Prioritat einer
friheren nationalen oder internationalen Anmeldung beansprucht, so hat der
Anmelder, vorbehaltlich der Absétze b und b-bis, spétestens 16 Monate nach
dem Prioritatsdatum eine vom Hinterlegungsamt beglaubigte Abschrift dieser
friheren Anmeldung (“Prioritatsbeleg”) beim Internationalen Biro oder beim
Anmeldeamt einzureichen, sofern dieser Prioritatsbeleg nicht schon zusammen
mit der internationalen Anmeldung, in der die Prioritat beansprucht wird, beim
Anmeldeamt eingereicht worden ist; eine Abschrift der friiheren Anmeldung,
die beim Internationalen Biro nach Ablauf dieser Frist eingeht, gilt jedoch als
am letzten Tag dieser Frist beim Blro eingegangen, wenn sie dort vor dem
Datum der internationalen Veroffentlichung der internationalen Anmeldung
eingeht.

b) Wird der Prioritatsbeleg vom Anmeldeamt ausgestellt, so kann der
Anmelder, statt den Prioritatsbeleg einzureichen, beim Anmeldeamt beantragen,
dal} dieses den Prioritatsbeleg erstellt und an das Internationale Biiro tGbermittelt.
Dieser Antrag ist nicht spater als 16 Monate nach dem Prioritatsdatum zu stellen
und kann vom Anmeldeamt von der Zahlung einer Gebiihr abhangig gemacht
werden.

b-bis) Steht der Prioritatsbeleg dem Anmeldeamt oder dem Internationalen
Biro in Ubereinstimmung mit den Verwaltungsvorschriften in einer digitalen
Bibliothek zur Verfligung, so kann der Anmelder, statt den Prioritatsbeleg
einzureichen, entweder

1) beim Anmeldeamt beantragen, daR es den Prioritdtsbeleg aus der
digitalen Bibliothek abruft und an das Internationale Biiro Gbermittelt,
oder

i) beim Internationalen Biro beantragen, dal} es den Prioritatsbeleg aus
der digitalen Bibliothek abruft.

Dieser Antrag ist nicht spater als 16 Monate nach dem Prioritatsdatum zu stellen
und kann vom Anmeldeamt oder vom Internationalen Biiro von der Zahlung
einer Gebuhr abhangig gemacht werden.
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c) Werden die Erfordernisse keines der drei vorstehenden Absétze erfullt,
so kann jedes Bestimmungsamt vorbehaltlich des Absatzesd den
Prioritatsanspruch unberiicksichtigt lassen mit der Maligabe, dall kein
Bestimmungsamt den Prioritatsanspruch unbericksichtigt lassen darf, ohne dem
Anmelder zuvor Gelegenheit zu geben, den Prioritatsbeleg innerhalb einer den
Umsténden angemessenen Frist einzureichen.

d) Kein Bestimmungsamt darf den Prioritdtsanspruch nach Absatz c
unbertcksichtigt lassen, wenn die in Absatz a genannte friihere Anmeldung bei
ihm in seiner Eigenschaft als nationales Amt eingereicht wurde oder wenn ihm
der Prioritatsbeleg in Ubereinstimmung mit den Verwaltungsvorschriften in
einer digitalen Bibliothek zur Verfligung steht.

17.2 Bereitstellung von Abschriften

a) Hat der Anmelder die Bestimmungen der Regel 17.1 Absatza, b
oder b-bis erflllt, so leitet das Internationale Biro auf besondere Anforderung
eines Bestimmungsamts unverziglich, jedoch nicht vor der internationalen
Veroffentlichung der internationalen Anmeldung, diesem Amt eine Abschrift
des Prioritatsbelegs zu. Keines dieser Amter darf den Anmelder selbst
auffordern, eine Abschrift einzureichen. Vom Anmelder kann die VVorlage einer
Ubersetzung beim Bestimmungsamt nicht vor Ablauf der nach Artikel 22
malgeblichen Frist verlangt werden. Stellt der Anmelder vor der
internationalen  Verdffentlichung der internationalen Anmeldung einen
ausdrucklichen Antrag nach Artikel 23 Absatz 2 an das Bestimmungsamt, so
leitet das Internationale Biro, auf Dbesondere Anforderung des
Bestimmungsamts, diesem Amt unverziglich nach Eingang des Prioritatsbelegs
eine Abschrift davon zu.

b) Das Internationale Biiro darf Kopien des Prioritatsbelegs nicht vor der
internationalen ~ Verdffentlichung  der internationalen ~ Anmeldung  der
Offentlichkeit zuganglich machen.

c) Ist die internationale Anmeldung nach Artikel 21 verdffentlicht worden,
so Ubermittelt das Internationale Blro auf Antrag und gegen Kostenerstattung
jedermann eine Kopie des Prioritatsbelegs, sofern nicht vor der Veroffentlichung

1) die internationale Anmeldung zuriickgenommen wurde,
i) der entsprechende Prioritatsanspruch zuriickgenommen wurde oder
nach Regel 26bis.2 Absatz b als nicht erhoben galt.
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Regel 18
Der Anmelder

18.1 Sitz, Wohnsitz und Staatsangehorigkeit

a) Vorbehaltlich der Abséatze b und ¢ unterliegt die Frage, ob ein Anmelder
seinen Sitz oder Wohnsitz in dem Vertragsstaat hat, in dem er seinen Sitz oder
Wohnsitz zu haben behauptet, oder Angehoriger des Vertragsstaats ist, dessen
Staatsangehoriger er zu sein behauptet, dem nationalen Recht dieses Staats und
wird durch das Anmeldeamt entschieden.

b) In jedem Fall

1) gilt der Besitz einer tatsachlichen und nicht nur zum Schein
bestehenden gewerblichen oder Handelsniederlassung in einem Vertragsstaat als
Sitz oder Wohnsitz in diesem Staat und

i) gilt eine juristische Person, die nach dem Recht eines Vertragsstaats
begriindet worden ist, als dessen Staatsangehorige.

c) Wird die internationale Anmeldung beim Internationalen Biro als
Anmeldeamt  eingereicht, so ersucht dieses in den in den
Verwaltungsvorschriften genannten Fallen das nationale Amt des betreffenden
Vertragsstaats oder das fir diesen Staat handelnde Amt, die Frage nach Absatz a
zu entscheiden. Das Internationale Biiro unterrichtet den Anmelder hiervon.
Der Anmelder kann eine Stellungnahme direkt beim nationalen Amt einreichen.
Das nationale Amt entscheidet diese Frage unverziglich.

18.2 [Gestrichen]
18.3 Zwei oder mehr Anmelder

Bei zwei oder mehr Anmeldern ist die Berechtigung zur Einreichung einer
internationalen Anmeldung gegeben, wenn wenigstens einer von ihnen zur
Einreichung einer internationalen Anmeldung nach Artikel 9 berechtigt ist.

18.4 Informationen tber nationale Erfordernisse in bezug auf Anmelder
a) und b) [Gestrichen]

c) Das Internationale Blro veroffentlicht von Zeit zu Zeit Informationen
uber die verschiedenen nationalen Bestimmungen in bezug auf die Berechtigung
zur Einreichung einer nationalen Anmeldung (Erfinder, Rechtsnachfolger des
Erfinders, Inhaber der Erfindung oder dergleichen) und verbindet diese
Information mit dem Hinweis, dall die Wirkung einer internationalen
Anmeldung in einem Bestimmungsstaat davon abhangen kann, daR die in der
internationalen Anmeldung fir diesen Staat als Anmelder genannte Person nach
dem nationalen Recht dieses Staats zur Einreichung einer nationalen Anmeldung
berechtigt ist.

60



	TEIL AEINLEITENDE REGELN
	TEIL BREGELN ZU KAPITEL I DES VERTRAGS
	TEIL CREGELN ZU KAPITEL II DES VERTRAGS
	TEIL DREGELN ZU KAPITEL III DES VERTRAGS
	TEIL EREGELN ZU KAPITEL V DES VERTRAGS
	TEIL FREGELN ZU MEHREREN KAPITELN DES VERTRAGS
	GEBÜHRENVERZEICHNIS

